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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hintertassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 


Basel, 7. Februar 2011 
A170.2MTI/JSA 


Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue 
Verordnung über die Anlagestiftungen 


Sehr geehrte Frau Brosi 


Mit Schreiben vom 26. November 2010 haben Sie uns über die Eröffnung des 
Vernehmlassungsverfahrens bezüglich der Verordnungen zur Strukturreform in der 2. 
Säule informiert und eingeladen, dazu Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 


Für den Bankensektor spielt die Vermögensvenwaltung von Vorsorgegeldern eine 
bedeutende Rolle. Wir möchten uns deshalb auf die Bestimmungen der BW2, die eine 
grosse Auswirkung auf die Vermögensverwaltung haben, konzentrieren. Es geht 
insbesondere darum, Rahmenbedingungen einzuführen, die den Willen des 
Gesetzgebers einerseits, die Bedürfnisse von Pensionskassen und ihren 
Vermögensverwaltern andererseits berücksichtigen. Was die Verordnung über die 
Anlagestiftungen betrifft, verweisen wir auf die Stellungnahmen der betroffenen Banken 
und der KGAST. 


Für den Bankensektor sind die folgenden Aspekte von entscheidender Bedeutung: 


Die zwingende Ablieferungspflicht für sämtliche Vermögensvorteile gemäss Art. 
48k Abs. 1 des Entwurfs zur revidierten B W 2 geht weiter als das Gesetz und 
widerspricht sogar Art. 76 Abs. 7 und Art. 53a Bst. b BVG. Sie entspricht auch 
nicht dem FINMA-Rundschreiben „Eckwerte zur Vermögensverwaltung", das 
Grundsätze zur Entschädigung des Vermögensverwalters enthält. Eine nicht auf 
diese Vorschriften abgestimmte Regulierung in der BW2, die Rechtsunsicherheit 
in der Praxis auslöst, ist zu vermeiden. Sollte der Bundesrat an Art. 48k Abs. 1 
des Entwurfs zur revidierten B W 2 festhalten, sind zumindest die von der FINMA 
beaufsichtigten Banken und weiteren Finanzintermediäre vom Geltungsbereich 
dieser Bestimmung auszunehmen. 


•Sch\vfizfris(.lie B.nikicTvereinipunt; Ae*ichenp].itz 
.^■^s^lLi.ui^ìn <.̂ l¡̂ <.e des bJ^^^uier^ I'o^ttach 4IH2 
.^üü^■lci.lziI^ne Svizzera dei Banciiieri ("H-40ri.2 Ba^^l 
Swis'i B.inkers Ai ioc iat iun 


T ■r4J 61 24 Í 4 1 'J l 
F *41 t i l 171 5.Ì S2 


t.v^v^^•.^\vl^^bJnk1^g.^lrg 







SwissBanking 


Die Jährliche schriftliche Erklärung gemäss Art. 481 Abs. 2 des Entwurfs zur 
revidierten B W 2 erstreckt sich - neu - auf die dem Bankengesetz 
unterstehenden Personen und Einrichtungen. Die auf Banken und weitere 
beaufsichtigte Finanzintermediäre anwendbaren Regeln und Selbstregulierungen 
sind nach wie vor mindestens äquivalent und teilweise strenger als jene in der 
beruflichen Vorsorge. Im Rahmen ihrer Bewilligungspraxis erklärt die FINMA die 
von ihr anerkannten Richtlinien und Vereinbarungen zum aufsichtsrechtlichen 
Mindeststandard und weist die Prüfgesellschaften an, deren Einhaltung zu 
prüfen. Entsprechend sollten sich Vorsorgeeinrichtungen auf die einwandfreie 
Geschäftstätigkeit und die Einhaltung der Standesregeln durch Banken 
verlassen dürfen. Banken und Finanzintermediäre, die von der FINMA 
beaufsichtigt werden, sind deshalb wie bisher von der Pflicht der jährlichen 
schriftlichen Erklärung zu befreien. 


Nachfolgend nehmen wir in Teil I. zu diesen zentralen Punkten Stellung. In einem 
Teil zeigen wir auf, wo sich weitere Anpassungen aufdrängen. 


I. Änderungsvorschläge / Schwerpunkte 


• Art. 48k Abs. 1 (neu) Abgabe von Vermögensvorteilen 
(Art. 53a Bst. a BVG) 


Änderungsvorschlag: 


Die zwingende Ablieferungspflicht für sämtliche Vermögensvorteile Ist zu 
streichen. Denn die Verordnung darf nicht über das Gesetz - insbesondere Art. 
76 Abs. 7 BVG - hinausgehen und ihm widersprechend 


Eventualvorschlag: 


Hält der Bundesrat an dieser Bestimmung fest, sollte sie auf jene 
Vermögensverwalter, die der Aufsicht der FINMA unterstellt sind, nicht 
anwendbar sein. 


Beoründuno: 


Art. 48k Abs. 1 des Entwurfs zur revidierten BW2 sieht vor, dass Personen und 
Institutionen, die mit der Geschäftsführung, der Verwaltung oder der 
Vermögensverwaltung von Pensionskassen betraut sind, zwingend sämtliche 
Vermögensvorteile, die sie in diesem Zusammenhang erhalten haben, der 
Pensionskasse abgeben müssten. 


^Art. 76 Abs. 7 BVG: „Wer Vermögensvorteile oder Retrozessionen Im Zusammenhang mit der 
Verwaltung von Vorsorgevermögen nicht offenlegt oder für sich einbehält, die nicht ausdrücklich Im 
Vermögensverwaltungsvertrag als Entschädigung beziffert sind (...)." 
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Der Verordnungsentwurf ist strenger als die Strafnorm des Gesetzes, Art. 76 BVG. 
Dieser Artikel stellt die NichtOffenlegung oder das Behalten von Vermögensvorteilen 
oder Retrozessionen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Vorsorgevermögen 
nur unter Strafe, soweit sie „nicht ausdrücklich im Vermögensverwaltungsvertrag als 
Entschädigung beziffert" sind. Mit anderen Worten ertaubt Art. 76 BVG ausdrücklich 
eine vom Gesetz abweichende Regelung im Vermögensverwaltungsvertrag. Art. 48k 
Abs. 1 des Verordnungsentwurfs steht dazu im Widerspruch und hat deshalb keine 
Grundlage im Gesetz. 


Art. 48k Abs. 1 des Entwurfs überschreitet zudem Art. 53a Bst. b BVG, der den 
Bundesrat zum Ertass von Bestimmungen über die Zulässigkelt und Offenlegung von 
„Vermögensvorteilen" ermächtigt, die eine Person im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit für die Pensionskassen erzielt. Im Laufe der partamentarischen Beratung 
präzisierte Bundespräsident Couchepin dies als „l'obligation de transférer des 
rétrocessions à l'Institution de prévoyance"^, ohne die „weiteren" Vermögensvorteile zu 
erwähnen. Auch das Partament hat sich unseres Wissens bei diesem Artikel nicht für 
„eine zwingende Zurückerstattung sämtlicher Vermögensvorteile" ausgesprochen. 


Der Ertäuterungsbencht des BSV zu Art. 48k BVV2. wonach die Ablieferungspflicht für 
alle Vermögensvorteile durch „ein Urteil des Bundesgenchts (BGE 132 111 460) 
bestätigt" worden sei, stimmt so nicht. Das ßundesgericht hatte in diesem Urteil über 
die Ablieferungspflicht von Finder's Fees und Retrozessionen durch einen externen 
Vermögensverwalter an einen seiner Kunden zu befinden. Es entschied, dass 


• der externe Vermögensverwalter als Beauftragter des Kunden gestützt auf Art. 400 
Abs. 1 OR verpflichtet Ist, erhaltene Finder's Fees und Retrozessionen dem Kunden 
offen zu legen und abzuliefern; 


• der Kunde auf die Ablieferung verzichten kann, wenn er über die zu erwartenden 
Finder's Fees und Retrozessionen vollständig und wahrheitsgetreu informiert ist und 
sein Wille, auf deren Ablieferung zu verzichten, aus der Vereinbarung klar hervorgeht. 


Geldwerte Vorteile sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung deshalb nur dann 
offenlegungs- und ablieferungspflichtig, wenn es sich dabei tatsächlich um 
Retrozessionen i.S. von Art. 400 OR handelt, d.h. Zahlungen im inneren 
Zusammenhang mit einem Auftrag der Pensionskasse an den Vermögensverwalter, 
und die Pensionskasse nicht darauf verzichtet hat. Das Kommentar zur Verordnung 
könnte in diesem Sinne präzisiert werden. 


Die Äusserung in der Botschaft^ zu Art. 53a E-BVG (S. 34), in der B W 2 sei 
festzuhalten, dass „sämtliche" Vermögensvorteile an die Vorsorgeeinnchtung 
„abzuliefern" seien, kann sich deshalb nicht auf den Bundesgenchtsentscheid stützen, 
weil: (1.) nicht zwischen den verschiedenen Formen der Vermögensverwaltung 
differenziert wird; (2.) sämtliche Entschädigungsarten, die im Rahmen der Verwaltung 
von Vorsorgevermögen anfallen können, in den gleichen »Retrozessionstopf geworfen 


^ Amtliches Bulletin, 07.055, Ständerat, Herbstsession 2008 - Zweite Sitzung - 16.09.08-08h15. 
^ Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (Strukturreform). 
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werden; insbesondere werden auch Vertnebsentschädigungen, wie sie Banken von 
Anbietern von Anlageprodukten erhalten, fälschlich mit „Retrozessionen" nach BGE 
132 III 460 gleichgesetzt; und (3.) eine zwingende Ablieferungspflicht vorgesehen wird, 
obwohl nach dem erwähnten Entscheid ein Verzicht darauf möglich ist. 


Ausserdem Ist nochmals auf das FINMA-Rundschreiben „Eckwerte zur 
Vermögensverwaltung" aufmerksam zu machen". Dieses Rundschreiben, das sich 
auch auf die Verwaltung von Vermögenswerten der 2. Säule bezieht, enthält 
Grundsätze zur Entschädigung des Vermögensverwalters. Die Richtlinien für 
Vermögensverwaltungsaufträge der Schweizenschen Bankiervereinigung wurden 
entsprechend angepasst. Gemäss dem FINMA-RS gilt in Bezug auf Leistungen, 
welche die Bank von Dritten erhält, eine differenzierte Regelung einerseits für 
Retrozessionen „im inneren Zusammenhang" mit dem Vermögensverwaltungsauftrag 
(Art. 400 OR), andererseits für weitere Leistungen „bei Gelegenheit" der 
Vermögensverwaltung. Zur zweitgenannten Art gehören insbesondere 
Vertriebsentschädigungen. 


Eine nicht auf diese Vorschriften abgestimmte Regulierung in der B W 2 führt zu 
Rechtsunsicherheit und Verwirrung. Sie ist weder mit den übrigen 
Bestimmungen des Gesetzes - insbesondere Art. 76 BVG - noch mit dem Zivil-
und Aufsichtsrecht oder sogar mit der MiFID vereinbar. Diese beschränken sich -
im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung - nämlich zu Recht 
darauf, eine Oftenlegungspflicht vorzusehen. Daher ist die „zwingende 
Ablieferungspflicht für sämtliche Vermögensvorteile" im Art. 48k Abs. 1 des 
Entwurfs zu streichen. 


Sollte der Bundesrat entgegen unserer Anregung nicht auf die vorgeschlagene 
Änderung von Art. 48k Abs. 1 verzichten, dürfte diese Bestimmung wenigstens -
um die erwähnten Widersprüche zu vermeiden - auf die der FINMA unterstellten 
Vermögensverwalter keine Anwendung finden. 


• Art. 481 (neu) Offenlegung 
(Art. 53a Bst. b BVG) 


Änderungsvorschlag: 


Art. 481 Abs. 2 ist wie folgt zu ändern: 


„Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, der Verwaltung oder der 
Vermögensverwaltung der Einnchtung der beruflichen Vorsorge betraut sind, müssen dem 
obersten Organ jährtich eine schriftliche Erklärung darüber abgeben, ob und welche 
persönlichen Vermögensvorteile sie im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer 
Tätigkeit für die Vorsorgeeinrichtung erhalten haben, und bestätigen, dass sie 
sämtliche Vermögensvorteile gemäss Art. 48k Absatz 1^ abgeliefert haben. Personen 


" Das Rundschreiben 2009/1 „Eckwerte zur Vermögensverwaltung » der FINMA enthält 
Bestimmungen zur Entschädigung des Vermögensverwalters » (Randziff. 27-31). 
^ Änderungsvorschlag hängt von der definitiven Fassung von Art. 48k Abs. 1 BW2. 
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und Einrichtungen, die von der FINMA beaufsichtigt werden, brauchen die jährliche 
schriftliche Erklärung nicht abzugeben. 


Begründung: 


Nicht nachvollziehbar ist, weshalb neu dem Bankengesetz unterstehende Personen 
und Einrichtungen nicht mehr von der Pflicht der jährtichen schriftlichen Erklärung 
befreit sein sollten. Die auf Banken und Finanzintermediäre anwendbaren Regeln und 
Selbstregulierungen sind nach wie vor mindestens äquivalent und teilweise strenger. 
Die Einhaltung der Gesetze und Selbstregulierungen gilt als Erfordernis der 
einwandfreien Geschäftstätigkeit einer Bank und ist somit gewährsrelevant im Rahmen 
der Bewilligungsvoraussetzungen nach Art. 3 BankG. Die Beachtung der 
Standesregeln stellt eine ständige Bewilligungsvoraussetzung für die Ausübung des 
Bankgeschäftes dar. Die FINMA fasst ihre Bewilligungspraxis im FINMA-RS 2008/10 
zusammen, indem sie die von ihr anerkannten Richtlinien und Vereinbarungen zum 
aufsichtsrechtlichen Mindeststandard erklärt und die Prüfgesellschaften anweist, deren 
Einhaltung nach risikoorientierten Grundsätzen zu prüfen. Entsprechend sollten sich 
Vorsorgeeinrichtungen auf die einwandfreie Geschäftstätigkeit und die Einhaltung der 
Standesregeln veriassen dürfen. 


• Inkrafttreten (Siehe Ziff. IV) 


Änderungsvorschlag: 


Ziff. IV ist wie folgt zu ändern: 


Bio Änderung der Artikel 18f ^81 und ^Qa Abcatz 2 tritt am I.Juli 2011 in Kraft 


Begründung: 


Die entsprechenden Änderungen müssen - wie alle Anpassungen der BW2 - am 1. 
Januar 2012 in Kraft treten. Die Umsetzung der entsprechenden Bestimmungen muss 
sorgfältig vorbereitet werden. Nach Veröffentlichung der definitiven Fassung der BW2 
ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der organisatorischen Massnahmen Zeit in 
Anspruch nimmt. 


II. Weitere Änderungsvorschläge / Bemerkungen 


• Art. 48 f Anforderungen an Geschäftsführer und Vermögensverwalter 
(Art. 51b Abs. 1BVG) 


Änderungsvorschlag: 


Art. 48f Abs. 3 ist wie folgt zu ändern: 


"Externe Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, 
wenn sie direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt 
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werden. Teilaufgaben der Vermögensverwaltung können an ausländische Personen 
und Institutionen übertragen werden, wenn diese einer der FINMA gleichwertigen 
Aufsicht unterstehen und Gichorgostollt wird, dasD dio Vorträge über die delegierten 
Aufgaben cchwoizerischem Recht unteriiegen und der Gerichtsstand in der Schweiz 
let." 


Begründung: 


Es ist zu beachten, dass international ausgerichtete Unternehmen vor allem auch ihre 
Vorsorgelösung möglichst international gestalten wollen und daher nicht nur 
Vermögensverwaltungsverträge nach Schweizer Recht abschliessen können. Es stellt sich 
schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle Vermögensverwaltungsverträge nach Schweizer 
Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in keine ausländischen Fonds und 
Beteiligungsgesellschaften investiert werden kann. Ein solches Verständnis wäre eine 
inakzeptable und sinnlose Eingrenzung des Anlagespektrums von Vorsorgeeinrichtungen. 
Ausserdem wäre eine solche Bestimmung nicht gesetzeskonform. Auch hier fehlt es an 
einer Rechtsetzungsdelegation. 


• Art. 48g Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 


(Art. 51b Abs. 1 BVG) 


Änderungsvorschlag: 


Art. 48g Abs. 2 ist wie folgt zu ändern: 


„^ Spätere personelle Wechsel im obersten Organ, der Geschäftsführung oder der 
Vermögensverwaltung sind der zuständigen Aufsichtsbehörde umgehend zu melden. 
Diese nimmt dabei keine systematische Prüfung mehr vor, sondern prüft nur noch bei 
Voriiegen besonderer Umstände. Bei Personen und Einrichtungen, die von der FINMA 
beaufsichtigt werden, erübrigt sich die Meldung an die Aufsichtsbehörde." 


Begründung: 


Die auf Banken und Finanzintermediäre anwendbaren Regeln und Selbstregulierungen 
sind nach wie vor mindestens äquivalent und teilweise strenger. Die Einhaltung der 
Gesetze und Selbstregulierungen gilt als Erfordernis der einwandfreien 
Geschäftstätigkeit einer Bank und ist somit gewährsrelevant im Rahmen der 
Bewilligungsvoraussetzungen nach Art. 3 Abs. 2 Bst. c BankG. Die Beachtung der 
Standesregeln stellt eine ständige Bewilligungsvoraussetzung für die Ausübung des 
Bankgeschäftes dar. Die FINMA fasst ihre Bewilligungspraxis im FINMA-RS 2008/10 
zusammen, indem sie die von ihr anerkannten Richtlinien und Vereinbarungen gemäss 
Art. 7 Abs. 3 FINMAG zum aufsichtsrechtlichen Mindeststandard erklärt und die 
Prüfgesellschaften anweist, deren Einhaltung nach risikoorientierten Grundsätzen zu 
prüfen. Entsprechend liegen bei Banken und Effektenhändler bereits entsprechende, 
von der Aufsicht überwachte Prüfberichte vor. Entsprechend sollten sich 
Vorsorgeeinrichtungen auf die einwandfreie Geschäftstätigkeit und die Einhaltung der 
Standesregeln veriassen dürfen, ohne dass es dazu noch eines administrativen 
Mehraufwands bedarf. 
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• Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 


(Art. 51bAbs. 2BVG) 


Änderungsvorschläge: 


Art. 48h Abs. 1 - 3 sind wie folgt zu ändern: 


„̂  Personen, die im obersten Organ, in der Geschäftsführung oder in der Verwaltung der 
Vorsorgeeinrichtung tätig sind, dürfen in keinem dauerhaften Interessenkonflikt stehen^ 
der sich zum Nachteil der Destinatare auswirkt. Insbesondere dürfen mit der 
Vermögensanlage oder der Geschäftsführung betraute externe Personen nicht im 
obersten Organ vertreten sein. 


^ Es dürfen keine Dauervorträgo abgoschlosson worden. 
a. mit natürlichen Personen, die im oborston Organ vertreten sind: 
bi—ffwt iuristischen Personen, die mit Entsohoidungoträgern im obersten Organ 


vertroton sind odor an denen Mitglieder dos oborston Organs wirtschaftlich 
berechtigt sinek 


' Vorträge, wolcho die Vorsorgooinrichtung zur Durchführung der boruflichon 
Vorsorge abschliosst. müsson spätostons fünf Jahro nach Abschluss ohne 
Nachteile für die Vorsorgooinrichtung aufgolöot worden können." 


Begründung: 


zu Abs. 1: Es sollte unerheblich sein, ob ein Interessenkonflikt dauerhaft oder im 
Einzelfall besteht. Einzig relevant - und nach Lehre und Rechtsprechung anerkannt, 
auch in der EU - ist, ob sich ein Inleressenkonflikt zum Nachteil des Kunden (hier: 
Destinatars) auswirkt 


zu Abs. 2: In Anlehnung an das zu Abs. 1 Gesagte sollte einzig relevant sein, ob (1.) 
ein Interessenkonflikt besteht, der sich (2.) nachteilig auswirkt, sprich: nicht 
anderweitig, z.B. mit organisatorischen Massnahmen, verhindert werden konnte. Der 
hier vorgeschlagene Verbotskatalog verhindert nicht zwingend einen sich nachteilig 
auswirkenden Interessenkonflikt. Das gilt insbesondere, wenn es sich um Verträge mit 
grossen Unternehmen handelt, die sich auf eine Art und Weise organisiert haben, dass 
sich allfällige Interessenkonflikte nicht zum Nachteil ihrer Kunden auswirken, wie es 
etwa für Banken gesetzlich vorgeschrieben ist. Ebenso steht der Verbotskatalog In Abs. 
2 in Widerspruch zum übergeordneten Art. 51c BVG (Rechtsgeschäfte mit 
Nahestehenden) und ist damit gesetzgeberisch betrachtet unzulässig. 


zu Abs. 3: Vermögensverwaltungsverträge (marktkonforme, kündbare Verträge) mit 
einem beaufsichtigten Finanzintermediär, wie sie bei öffentlich-rechtlichen wie auch 
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privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen durchaus üblich und unproblematisch sind, 
wären damit nicht mehr möglich. Heute Ist das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung 
ermächtigt, darüber frei zu entscheiden, und sollte auch in der Zukunft diese 
Kompetenz behalten. 


• Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 
(Art. 53a Bst a BVG) 


Änderungsvorschlag: 


Art. 48] Abs. 1 Bst. b ist wie folgt zu ändern: 


br in oinom Titel oder in einer Anlage handeln, solange dio Vorsorgooinrichtung 
mit diesem Titel oder dieser Anlage handelt und soforn dor Vorsorgocinrichtung 
daraus ein Nachteil ontstohon kann. Dem Handel gloichgostollt ist dio Toilnahmo 
an solchen Geschäften in andoror Form; 


Begründung: 


Diese Vorschrift ist für Banken und Effektenhändler nicht einhaltbar und verfehlt das 
angestrebte Ziel, (nachteilige) Interessenkonflikte zu vermeiden, bzw. schiesst weit 
darüber hinaus. Der vorgeschlagene Wortlaut würde es einer Universatbank, die 
innerhalb derselben rechtlichen Einheit (aber hinter entsprechenden „Chinese Walls") 
sowohl im Eigenhandel wie auch im Bereich des Emissionsgeschäfts eine grosse 
Anzahl von Geschäften und Transaktionen tätigt bzw. an diesen teilnimmt, in der Praxis 
erschweren, weiterhin Vermögenswerte von Vorsorgeeinrichtungen zu verwalten. 


Die alleinige Tatsache, dass eine Bank im organisatorisch hinter Firewalls 
abgeschotteten Eigenhandel zufälligerweise Transaktionen in denselben Titeln tätigt 
wie im Vermögensverwaltungsgeschäft für Kunden, führt nicht automatisch zu einer 
Konfliktsituation, schon gar nicht zu einer für Kunden nachteiligen, insbesondere wenn 
organisatorische oder betriebliche Massnahmen ergriffen wurden, die das 
sicherstellen. Der Schutzzweck dieser Norm, mögliche Nachteile für die 
Vorsorgeeinrichtung zu vermelden (vgl. Abs. 1 dieser Bestimmung), wird bereits durch 
Bst. a umfassend abgedeckt, indem Anknüpfungspunkt bzw. 
.Tatbestandsvoraussetzung" das Ausnützen der Kenntnis von Kundenaufträgen ist 


Für das Interesse, das Sie unserer Stellungnahme entgegenbringen, danken wir Ihnen. 
Wir stehen selbstverständlich für Rückfragen gerne zur Verfügung. 


Freundliche Grüsse v.  
Schwelzerische Bankiervereinigung 


Mireille Tissot ChristopTi Winzeler 
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TravaiLSuisse 


H op ten weg 21 
Posttach/C.p. 5775 
OH-3001 Bern 
Tel. 031 370 21 11 
Fa;(031370 21 09 
¡nfoQtravarlsuJsso.cri 
www.t ravailsuisse.cn 


Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschaftsfeld Alters- und 
Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 


Bem, 24. Februar 2011 


Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue 
Verordnung über Anlagestiftungen: 
Vernehmlassung 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu den drei Verordnungsentwürfen zur 
Strukturreform Stellung nehmen zu können. Gerne teUen wir Ihnen nachfolgend unsere 
Anliegen mit 


1. Grundsätzliche Bemerkungen 
TravaiLSuisse begrüsst die Ziele der Strukhirreform BVG. Es ist aus unserer Sicht 
notwendig, dass Vertrauen m die zweite Säule zu stärken und die Glaubwürdigkeit des 
Systems sicherzustellen. Dafür braucht es klare und strikte Transparenzanforderungen, 
sowie eine Stärkung der paritätischen, sozialpartnerschaftlichen Verwaltung der 
Vorsorgeeinrichtungen. Bezüglich Transparenz sind wir der Auffassung, dass sie nicht 
alleine der Selbstregulierung der Branche überlassen werden darf. Vorschläge, welche diese 
Punkte verstärken, werden deshalb von TravaiLSuisse weit gehend unterstützt. Auch eine 
starke, handlungsfällige Aufsicht trägt zur Stärkung des Vertrauens bei, muss aber auch in 
einem vernünftigen Kostenrahmen bleiben. Die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der 
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neuen Oberaufsich ts ko mmi ss i on wird nicht nur von der finanziellen Dotierung, sondern 
sehr stark auch davon abhängen, ob es gelingt, gleiclizeitig unabhängige und kompetente 
Personen dafür zu rekrutieren. 


Weitere Massnahmen, insbesondere die Ausweitung der Kompetenzen der Revisionsstellen, 
halten wir nicht für sinnvoll. Revisionsstellen sind nicht das geeignete Organ, um in der 
Bevölkerung Vertrauen herzustellen. Es besteht keinerlei Nähe zu den Versicherten. Wenn 
die Revisionsstellen zu einem bedeutenden Akteur in der 2. Säule werden, werden auch die 
damit verbundenen Verwaltungskosten steigen. Das ist nicht im Interesse der Versicherten. 


Zur Stärkung des Vertrauens muss vielmehr die gelebte Sozialpartnerschaft und die Nähe zu 
den Versicherten gestärkt werden. Sozialpartnerschaft findet im BVG im obersten Organ, 
meistens dem Stiftungsrat, statt. Es ist deshalb wichtig, dass das oberste Organ gestärkt 
wird. Dies ist mit den vorgeschlagenen Verordnungsbestimmungen nicht immer gegeben. 
Insbesondere Art. 46 BW2, welche Leistungsverbesserimgen bei nicht vollständig 
geäufneten Wertschwankungsreserven verbietet, stellt einen zu schweren Eingriff in die 
Autonomie des obersten Organs dar und muss gestrichen werden. Stärkung der 
Sozialpartnerschaft heisst auch, dass die Übernahme einer Aufgabe im obersten Organ 
attraktiv bleiben muss. Das geht nur, wenn eine der Verantwortung angemessene 
Handlungsautonomie besteht. Das ist im erwähnten Fall nicht gegeben. 


Die Strukturreform spricht weitere Probleme, welche das Vertrauen in die 2. Säule 
untergraben, nicht an. So macht TravaiLSuisse darauf aufmerksam, dass das Problem der 
Legal quote und der Rolle der gevvinnorientierten Lebensversicherer in der Zweiten Säule 
auch mit weiter gehenden Transparenzbestimmungen im Rahmen der Strukturreform nicht 
gelöst ist. Hier sind zusätzliche Massnahmen auf gesetzgeberischer luid auf 
Verordnungsebene erforderlich. 


2. Stellungnahme zu ausgewählten Artikeln 


2.1 Bemerkungen zu B W I 
Art. 5: Unabhängigkeit der Oberaufsichtskommission 
Strenge Unabhängigkeitskriterien für Mitglieder der Oberaufsichtskomniission erachten wir 
als richtig. Die Schwierigkeit wird darin bestehen, praxiserfahrene Fachleute zu finden, 
welche über die für dieses Amt notwendige Unabhängigkeit verfügen. Damit Mitglieder nüt 
dem notwendigen Sachverstand gefunden werden können, muss einerseits eine sorgfältige 
Auswalil erfolgen. Dies erfordert viel Zeit. Andererseits ist es denkbar, die Anforderungen in 
der vorgeschlagenen Form für Präsidium und Vize-Präsidium aufrechtzuerhalten, bei den 
Mitgliedern hingegen partiell weniger rigide Anforderungen zu steUen. Wichtig erscheint 
uns der Einbezug der Sozialpartner in die Oberaufs ich tskommission als Vertreter der 
Versicherten und der Beitragszahler. Er trägt zur Akzeptanz der Kommission sowie zur 
gelebten Sozialpartnerschaft in der zweiten Säule bei. 


Art. 6 bis Art. 11 Kosten und Gebühren der Oberaufsichtskommission 
Um handlungsfähig zu sein und ihren Funktionen der Schadenminderung und Vertrauens-
bUdung sowie dem Sicherstellen einer eirüieitlichen Aufsichtspraxis nachzukommen, muss 







die Oberaufsicht ausreichend dotiert sein. Gleichzeitig ist zu beachten, dass es letztlich die 
Versicherten sind, welche die Oberaufsicht finanzieren. Deshalb sind die Kosten und 
Gebüiiren auf das notwendige Mass zu beschränken. Wir beantragen, die Ansätze nach Art. 
7 nochmals sorgfältig zu überprüfen, sowie bei den Aufsichtsabgaben und Gebühren für den 
Sicherheitsfonds, die Auffajigeinrichtung und die Anlagestiftungen (Art. 8 und 9 B W I ) die 
Obergrenzen herunter zu setzen. 


Art. 18, Abs 4 : Garantie 
Vollversicherungsverträge niit mindestens fünfjähriger Dauer werden von emer 
Garantiepflicht ausgenommen. Damit werden autonome Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen gegenüber Lebensversicherem benachteiligt. Das ist nicht 
gerechtfertigt. So geben die Lebensversicherer innerhalb der fünfjährigen Vertragsdauer z.B. 
bei Teilliquidationen kerne Reserven mit, während dies bei den autonomen Sarrunel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen der Fall ist. Die Bestimmungen sind mit denjenigen für die 
Stiftungen der Lebensversicherer zu harmonisieren. 


Art. 20: Änderung der Geschäftstätigkeit 
Auch hier liegt eine Benachteiligung der autonomen Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen gegenüber den Lebensversicherem vor. Die Lebensversicherer 
müssen den Fortbestand nicht garantieren und sie müssen der Aufsicht auch nicht allfällige 
Abflüsse im Ver sicher ten bestand melden. Die Bestimmungen sind mit denjenigen der 
Stiftungen der Lebensversicherer zu harmonisieren. 


2.2 Bemerkungen zu B W 2 
Art. 35 
Die Revisionsstelle soll prüfen, ob ein internes Kontrollsystem besteht und ob dieses 
angewendet wird. Diese FormuHerung ist abzuschwächen. Gerade für kleinere Kassen wird 
sie sonst zu einer Schikane. Das Kontrollsystem soll im Verhältnis zur Grösse und 
Komplexität der Vorsorgeeijirichtung angemessen sein. Neu soll die Revisionsstelle auch 
materielle Aspekte prüfen. Das ist nicht sinnvoll. So soll sie die Angaben des obersten 
Organs bezüglich Interessenbindungen inhaltlich überprüfen. Gleichzeitig ist nicht klar, wie 
die inhaltliche Prüfung von statten geht. Damit der gesetzliche Auftrag von Art. 52c Abs. 1 
lit. c BVG umgesetzt werden kann, ist es anstelle einer inhaltlichen Überprüfung viel mehr 
angebracht, dass die Revisionsstelle untersucht, wie das oberste Organ Interessenkonflikte 
identifiziert und in welcher Art und Weise es interveniert. 


Art. 46 
Es ist Führungsaufgabe des obersten Organs, über aUfällige Leistungsverbesserungen, so 
insbesondere auch über die Verzinsung des Sparguthabens zu entscheiden. Dabei muss die 
kassenspezifische Situation berücksichtigt werden. Die vorgeschlagene Verordnungs
bestimmung, Leistungsverbesserungen generell von der Aufnung der Wertsch wankungs
reserven abhängig zu machen, stellt ein zu starker Eingriff in die Autonomie des obersten 
Organs dar. Es ist fraglich, ob dafür eine gesetzliche Grundlage vorhanden ist. Mit einer 
solchen Lösung würden die aktiv Versicherten die ganze Last für den Deckungsgradautliau 
sowie das Anlagerisiko alleine tragen. Damit ist eine Gleichbehandlung zwischen Aktiven 
und Rentnern nicht mehr gegeben. Es muss immer das Ziel einer Vorsorgeeinrichtung sein. 







auch die Altersguthaben möglichst mit dem technischen Zins zu verzinsen. Es ist nicht 
haltbar, dass der BVG-N-Iindestzinssatz zur Referenz für sämüiche Leistungen im 
Beitragsprimat wird. 


Mit einem solchen Emgriff wird femer die Aufgabe des Stiftungsrats unattraktiv gemacht. 
Dieser muss zwar die Verantwortung tragen, kann aber nicht eigenständig entscheiden. Eine 
solche Einschränkung der Autonomie des obersten Organes ist umso weniger gerechtferbgt, 
als in der Praxis die HöherverzinsuJig keüi Problem darstellt und auch nicht zu Insolvenzen 
geführt hat. Gleichzeitig werden bei einer allfälligen Sanierung Minder verzins ungen oder 
Nullzijisrunden schwieriger zu rechtfertigen sein, wenn nicht die Möglichkeit besteht, in 
vemünftiger Zeitfrist den Zinsverlust nach Behebung der Unterdeckung wieder 
auszugleichen. 


Wir beantragen, den Art. 46 B W 2 zu streichen. 


Art. 48 a 
Einer der Hauptgründe für den Verlust von Vertrauen in der 2. Säule sind die 
intransparenten Verwaltungs- und Vermögensverwaltungskosten. Es ist deshalb 
begrüssenswert, in diesem Bereich für volle Transparenz zu sorgen. Die vorgeschlagenen 
Formulierungen gehen m die richtige Richtung, sollten aber noch klarer gefasst werden. 
Volle Transparenz kann erst erreicht werden, w^erui auch bei den Finanzdienstleistem alle 
Verwaltungskosten der Anlagevehikel ausgewiesen werden. Somit besteht vor allem auch 
Handlungsbedarf im Bank- und Anlagerecht. 


Wir beantragen eine Ergänzung von Art. 48a B W 2 in dem Sinne, dass Engagements in 
Anlagen, deren Verwaltungskosten nicht klar ausgewiesen werden können, für 
Pensionskassen beschränkt werden. 


Art. 481 
Wir sind einverstanden damit, dass mögÜche Lnteressenkonflikte von Mitgliedern des 
obersten Organs offen gelegt werden müssen. Wir sind aber der Auffassung, dass 
Interessenkonflikte vor allem gegenüber dem Entscheidgremium offenzulegen sind und 
nicht in erster Linie gegenüber der Revisionsstelle. Wir plädieren ausserdem dafür, dass 
auch Dritte, welche in die Entscheidungsprozesse der Pensionskasse einbezogen sind, 
derselben Pflicht unterstehen. 
Wir beantragen, den Abs. 1 in diesem Sinne abzuändern. 


Art. 48 i 
Wir sind einverstanden mit einer strengen Regelung bezüglich Rechtsgeschäften mit 
Nahestehenden, so auch mit Abs. 1 und Abs. 3. Die Aufgabe der Revisionsstelle, die 
Rechtsgeschäfte auf ihre Marktkonformität und die Begründung auf ihre inhaltliche 
Richtigkeit zu prüfen, halten wir für schwer umsetzbar. Wir beantragen deshalb, Abs. 2 zu 
streichen. 







Anpassungsfristen 
Für gewisse Vorsorgeeinrichtungen dürfte es schwierig sein, die notwendigen Anpassungen 
in der gesetzten Frist vorzunehmen. Wir beantragen deshalb, dass die neuen Bestimmungen 
erst für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 massgebend werden und somit eine Frist für 
Anpassungen der Réglemente bis Ende 2012 gewährt wird. 


Wir hoffen, dass Sie unseren Bemerkungen Rechnung tragen und verbleiben 


mit freundlichen Grüssen 


Matthias Kuert Killer 
Leiter Sozialpolitik 
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Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue 
Verordnung über Anlagestiftungen 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Besten Dank für Ihre Einladung zur Stellungnahme. Gerne möchten wir Ihnen unsere Bemerkun
gen zu den geplanten Änderungen mitteilen. 


1 Allgemeine Bemerkungen 


Der Zweck der Strukturreform, die Transparenz und Glaubwürdigkeit der zweiten Säule zu stärken, 
hat für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund eine hohe Priorität. Eine starke, effektive Aufsicht 
und klare Regulierungen sind daher unabdingbar. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze und In
strumente zur Zielverwirklichung erachten wir jedoch teilweise als unpassend. So stärken etwa die 
unterbreiteten Verordnungsänderungen allzu sehr die Revisionsstellen. Künftig werden in der be
ruflichen Vorsorge die Revisionsstellen zu mächtigen „Playern". Damit gelangt ein weiterer Akteur 
stärker ins Spiel, der intransparent und ohne Verankerung bei den Versicherten in die Geschicke 
der beruftichen Vorsorge eingreift und die Verwaltungskosten in der 2. Säule weiter hochschraubt. 
Für den schweizerischen Gewerkschafts bund muss die bessere Transparenz und Glaubwürdigkeit 
der 2. Säule in der Stärkung der Parität innerhalb der Organe der Vorsorgeeinrichtungen gesucht 
werden. Eine gelebte, echte Sozialpartnerschaft schafft Vertrauen und bringt das System der beruf
lichen Vorsorge näher zu den Versicherten heran. Etliche Vorschläge wie etwa die bessere Trans
parenz bei den Verwaltungskosten sind gute Massnahmen in die richtige Richtung aber noch mut
los. 


2 Bemerkungen zur BVV 1 


Wiiitsame Oberaufsicht über die berufliche Vorsorge 


Der neuen Oberaufsichtskommission kommt eine wichtige Steuerungsfunktion zu. Aktuell kann 
kaum von einer funktionierenden Oberaufsicht seitens des Bundes gesprochen werden. Die neue 
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Oberaufsichtskommission hat erhebliche Aufbauarbeit zu betreiben, auch um die nötige einheitli
che Aufsichtspraxis zu gewährleisten. Wie die Oberaufsichtskommission laut den Verordnungsvor
schlägen ihre Funktionen durchsetzen will, bleibt unklar. Auch wie die aufgeführten „prudentiellen, 
risikobasierten Ansätze" bei der Aufsicht verfolgt werden, bleibt offen. Zumal mit der Prüfung von 
Jahresberichten der Aufsichtsbehörden keine besonders vorausschauende Funktionsweise im Ge
setz verankert ist. 


Im Besonderen möchten wir auf die Situation der Sammelstiftungen hinweisen. Diese werden neu 
den kantonalen Aufsichtsbehörden zugeteilt. Die Oberaufsichtskommission muss eine einheitliche 
Aufsichtspraxis dieser bedeutsamen Vorsorgeeinrichtungen gewährleisten. So muss sichergestellt 
werden, dass die V\/ahlen der entsprechenden Stiftungsräte {Art. 51 Abs. 3 BVG} übergreifend 
nach den gleichen Kriterien zugelassen werden. 


Besetzung der Oberaufsichtskommission 


Es liegt auf der Hand, dass bei einem Aufsichtsorgan strenge Unabhängigkeitsregeln gelten. 
Gleichzeitig ist jedoch ein hohes Mass an Sachverstand nötig. Dieser ist in der beruflichen Vorsor
ge eng an die konkrete Tätigkeit in der Praxis geknüpft. Das Finden von unabhängigen, sachver
ständigen und anerkannten Mitgliedern dürfte sich so schwierig ausgestalten. Der Schwelzerische 
Gewerkschaftsbund fordert eine umsichtige Auswahl der Mitglieder. Zeitlicher Druck ist hier fehl 
am Platz. 


Sorgfält ige Prüfung der Kosten und Abgaben 


Da die Kosten der Oberaufsichlskommission letztlich auf die Versicherten überwälzt werden, bitten 
wir um eine sorgfältige Prüfung der Kosten. Bei der Oberaufsicht handelt es sich um eine Aufsicht 
über Aufsichtsorgane. Auch sind gewisse Kostenstellen für uns nicht nachvollziehbar. So sehen wir 
nicht ein, dass die vom BSV für die Oberaufsichtskommission erbrachten Leistungen als Kosten 
abgebucht und gebührenfinanziert werden müssen (Art. 6 Abs. 1 B W 1). 


Keine Abweichung von den Paritätsbestimmungen bei Sammel- und Gemeinschaftsein
r ichtungen 


Wir sehen nicht ein, wieso für Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen die Paritätsbestimmun
gen gelockert (Art. 19 BVVl) werden sollen. Zum einen liegt keine gesetzliche Delegationsnorm 
vor, welche eine abweichende Ausführungsbestimmung auf Verordnungsstufe rechtfertigen würde. 
Zum anderen müssen die Versicherten von solchen Einrichtungen besonders während der Grün
dungsphase wirksam geschützt werden. Verzögerungen in der Wahl ihrer Vertretung widerspre
chen daher dem Zweck der Strukturreform. 


Wir fordern die Streichung von Art. 19 B W 1 . 


3 Bemerkungen zur BVV 2 


Revisionsstelle 


Die Unabhängigkeit der Revisionsstelle ist unserer Ansicht nach gefährdet, wenn die Revisionsstel
le einer Vorsorgeeinrichtung gleichzeitig auch der Revisor des Arbeitgebers in einer Betriebskasse 
bzw. eines grossen angeschlossenen Arbeitgebers ist. Solche Doppelfunktionen sollten vermieden 
werden. Art. 34 BVV 2 ist dahingehend zu ergänzen. 







Hierarchiestufen befolgen 


Gemäss dem vorgeschlagenen Art. 35 BVV 2 soll die Revisionsstelle neu auch materielle Aspekte 
prüfen. Abs. 1 dieses Artikels erweitert die Prüfungskompetenz auf das interne Kontrollsystem 
(IKS). Damit wird suggeriert, dass ein solches System für alle Pensionskassen zwingend eingeführt 
werden muss. Dies ist für kleinere Kassen unangemessen. Die Formulierung muss abgeschwächt 
werden, um die verschiedenen Realitäten besser abzubilden: Das IKS muss zur Grösse und Kom
plexität der Stiftung verhältnismässig sein. 


Die übermächtige Stellung der Revisionsstelle wird in ihrer vorgeschlagenen Kompentenz deutlich, 
die Angaben des obersten Organs In Sachen Interessenbindungen zu überprüfen. Laut Art. 481 
B W 2 müssen die Mitglieder des obersten Organs jährlich der Revisionsstelle ihre Interessenver
bindungen und Beteiligungen offenlegen. Wie dann die Revisionsstelle diese Angaben inhaltlich 
prüft, ist laut den Erläuterungen nicht klar. Da hier die Hierarchiestufen der beruflichen Vorsorge 
umgangen werden, sind Abgrenzungsschwierigkeiten vorprogrammiert. Wir sind der Ansicht, dass 
in der BVV 2 die Pflicht sämtlicher Organe aufgenommen werden muss, Verletzungen von Loyali
tätspflichten umgehend der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden. 


Der gesetzliche Auftrag in Art. 52c Abs. 1 lit. c BVG der Revisionsstelle zu prüfen, ob die Einhal
tung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird, ist unseres Er
achtens damit nicht umgesetzt. Vielmehr müsste die Revisionsstelle untersuchen, wie das oberste 
Organ Interessenkonftikte identifiziert und diese dann verhindert. Dies könnte etwa durch Stich
proben weit effektiver umgesetzt werden, als eine jährliche Offenlegung der Interessenbindungen. 


Keine Explosion der Verwaltungskosten 


Durch die zusätzlichen Prüfungsaufgaben sind höhere Revisionskosten zu befürchten, welche 
wiederum den Versicherten als VenA/altungskosten auferlegt würden. Die Strukturreform darf nicht 
zu höheren Verwaltungskosten führen, ansonsten kann ihr Zweck nicht erfüllt werden. 


Leistungsverbesserungen müssen möglich bleiben 


Den Vorschlag, dass bei ungenügenden Wertschwankungsreserven keine Leistungsverbesserun
gen beschlossen werden dürfen, lehnt der Schweizerische Gewerkschaftsbund dezidiert ab. Die 
Verzinsung des Altersguthabens festzulegen, ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, die 
jeweils kassenspeziftsch erfolgt. Generelle Vorgaben sind hierzu nicht angebracht. Der vorge
schlagene Artikel greift unüberlegt in den Handlungsspielraum der Vorsorgereinrichtung ein, ob
wohl die Höherverzinsung in der Praxis weder ein Problem darstellt, noch zu Stiftungsinsolvenzen 
geführt hat. Die Änderung hätte zur Folge, dass es ungleich schwienger wird, bei einer Sanierung 
Minderverzinsungen oder Nullzinsrunden zu realisieren, wenn es nicht möglich ist, in absehbarer 
Zeit den Zinsvertust nach Behebung der Unterdeckung wieder auszugleichen. Es kann nicht sein, 
dass der BVG Mindestzinssatz zur Referenzgrösse für alle Leistungen sämtlicher Beitragsprimal-
kassen wird. Wir fordern die ersatzlose Streichung von Art. 46 BVV 2. 







Volle Transparenz bei den Verwaltungskosten 


Die intransparenten Verwaltungskosten und auch deren Höhe sind für die Versicherten ein grosses 
Ärgernis. Dieser Umstand ist auch ein Grund für den vorherrschenden Vertrauensmangel gegen
über der beruflichen Vorsorge. Für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund ist hier ein dnngen-
der legislatonscher Handlungsbedarf gegeben. Dieser ist jedoch nicht nur in der Gesetzgebung 
über die berufliche Vorsorge vorhanden, sondern vor allem im Bank- und Anlagerecht. Denn häufig 
sind Vorsorgeeinrichtungen schlicht nicht in der Lage, die effektiven Kosten von Finanzproduklen 
auszuweisen, weil die Finanzdienstleister diese gar nicht ausweisen müssen. 


Provisionen an Versicherungsbroker sind systemfremd 


Wir begrüssen den Vorschlag, dass Makler- und Brokerkosten separat ausgewiesen werden müs
sen. Wir erachten jedoch solche Brokerkosten in der beruftichen Vorsorge als höchst fragwürdig 
und fordern eine sirengere Handhabung als bloss die Offenlegungspflicht dieser getätigten Aus
gaben. Wir erachten es als systemfremd, dass die bisherige Versichertengemeinschatt für den An
schluss neuer Betriebe Zahlungen an aussenstehende Dritte leisten muss. Diese Kosten müssen 
vom neu angeschlossenen Betrieb bezahlt werden und müssen daher in der Offerte und im An
schlussvertrag ausgewiesen werden. Wir regen daher an, die Bestimmung zu ergänzen. 


Strukturierte Produkte sind in den Sozialversicherungen als Anlagen fehl am Platz 


Die Erfahrungen aus der kürzlichen Finanzkrise zeigen, dass die Renditenerwartungen der struktu
rierten Produkte meistens nicht eingelöst werden konnten. Häufig traf im besten Fall die Devise 
„Ausser Spesen nix gewesen" zu. Die Gebühren für die komplex strukturierten Finanzanlagen 
(z.B. Hedge Funds) sind wahre Kostenfresser. Insofern ist der Vorschlag, auch solche Kosten 
sichtbar zu machen (Art. 48a Abs. 3) ein Schritt in die richtige Richtung. Der Vorschlag bleibt aber 
deutlich hinter unserer Entartungen nach voller Transparenz zurück. Resignierend wird in den Er
läuterungen zur B W 2 Revision festgestellt, dass die tatsächliche Höhe der Vermögensverwal
tungskosten nicht eruierbar ist. Diese Tatsache muss als Anlass genommen werden, dass im Bank-
und Anlagerecht Vorschriften über die Transparenz der Vermögensverwaltungskosten aufgenom
men werden. Ansonsten müssen Finanzprodukle, die ihre Kosten nicht klar ausweisen, im Pensi
onskassengeschäft ausser Betracht fallen. 


Wir fordern, eine entsprechende Ergänzung von Art. ^Sa B W 2: Alle Kosten einer Anlage müssen 
ausgewiesen werden, ansonsten ist kein Engagement in dieser Anlage möglich. 


Anforderungen an Geschäftsführung dürfen kleine Vorsorgeeinrichtungen nicht behindern 


Die Anforderungen an Geschäftsführung sind zu einschränkend. Kleinere Vorsorgeeinrichtungen 
verfügen häuftg über eine praxisohentierte Geschäftsführung, ohne aber eine formalisierte Ausbil
dung im Bereich der 2. Säule aufweisen zu können. Die Praxiserfahrung sollte der entsprechenden 
Ausbildung gleichgestellt werden. Der SGB befürchtet, dass ansonsten solche überspitzten Anfor
derungen zum stärkeren Verschwinden von kleinen und mittleren Vorsorgeeinrichtungen führen 
werden. 







Generelles Verbot von Dauerschuldverhältnissen ist unverhältnismässig 


Das in Art. 48h Abs. 2 B W 2 festgehaltene Verbot von Dauerschuldverhältnissen kann in der Pra
xis zu unverhältnismässigen Einschränkungen führen. Davon sind in erster Linie Gemeinschaftsein
richtungen von Verbänden betroffen. Wir regen daher an, dass solche Vorsorgeeinrichtungen von 
der Anwendung von Art. 48h Abs 2 ausgeschlossen sind. 


Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 


Mit freundlichen Grüssen 


SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 


](i _ , ^ «—^-^-^^ 3 i ^ 6 ^ c A y ^ ' 
Paul Rechsteiner Doris Bianchi 
Präsident Geschäftsführende Sekretärin 
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Vernehmlassung Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verord
nungsänderungen und Verordnung über Anlagestiftungen 


Sehr geehrte Frau Brosi 


Danke für die Möglichkeit, uns zu den geplanten Änderungen in der Verordnung über die Aufsicht in 
der beruflichen Vorsorge (BW1), der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinteriassenen und Inva
lidenvorsorge (BW2) und der Schaffung der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) vernehmen 
zu lassen. Mit dem durch die Gesetzesrevision angestrebten Ziel, die Aufsicht zu verstärken, in dem 
die Zuständigkeiten entflochten werden und die Oberaufsicht neu durch eine unabhängige Oberauf
sichtskommission wahrgenommen wird, sind wir grundsätzlich einverstanden. Wir anerkennen auch 
die auf Gesetzesstufe eingeleiteten Massnahmen, um die Verantwortlichkeiten bei der Venwaltung, 
insbesondere derjenigen der Vermögenswerte, zu verbessern, um damit den Schutz der Versicherten 
in der beruflichen Vorsorge zu verbessern. Wir sprechen uns aber auch dafür aus, dass das System 
der beruflichen Vorsorge weiterhin miliztauglich bleibt und darauf verzichtet wird, in den Verordnungen 
Vorschriften zu erlassen, die weit über die im Gesetz vorgesehenen Massnahmen hinausgehen. 
Massnahmen, die in der Praxis nur mit einem unverhältnismässigen Aufwand umzusetzen sind und 
letztendlich den Schutz für die Versicherten nur scheinbar erhöhen, sind zu unterlassen. Wir verwei
sen darauf, dass der ASIP als Branchenverband der Vorsorgeeinrichtungen eine Charta verabschie
det hat, die analog der Swiss GAAP FER 26 Fachempfehlungen als allgemeinverbindlich erklärt wer
den könnten. Damit könnte auf eine allgemein anerkannte Regelung, die praxistauglich, erprobt und 
durchdacht ¡st, abgestellt werden und auf eine zu komplizierte, praxisfremde und in verschiedenen 
Teilen nicht gesetzeskonforme Detail-Regelung auf Verordnungsstufe - wie sie hier vorgeschlagen 
wird - verzichtet werden. Weiterhin vertreten wir die Meinung, dass die Verantwortung für die Einhal
tung der gesetzlichen und regiementarischen Bestimmungen beim Stiftungsrat als oberstes Organ 
bleiben muss und nicht an die Revisionsstelle abgetreten werden darf. Mit den vorliegenden Vor
schlägen wird der Handlungsspielraum des Stiftungsrates ungebühriich eingeschränkt, der Kontroll
aufwand stark erhöht und die in der beruflichen Vorsorge generell sehr hohen Verwaltungskosten 
noch weiter erhöht und dies ohne damit einen besseren Schutz der Versicherten zu erreichen. In die
sem Sinne beantragen wir eine umfassende Überarbeitung der in die Vernehmlassung gegebenen 
Verordnungen. 
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Bemerkungen zu einzelnen Verordnungsbestimmungen 


Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge (BW1 ) 


Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 


Die vorgeschlagenen Kostensätze, die den Vorsorgeeinrichtungen (VE) zusätzlich zu den hohen Kos
ten der Direktaufsicht auferlegt werden sollen, sind unverhältnismässig hoch. Sie stehen in keinem 
vernünftigen Verhältnis zu den in der Gesetzrevision vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskom
mission. Entgegen den Ausführungen im erläuternden Bericht {vgl. S.3) kommt der Oberaufsicht nicht 
eine aktivere und insbesondere regulativ weitergehende Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a Abs. 
1 lit. c BVG kann sie z.B. nur bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der 
interessierten Kreise die für die Aufsichtstätig keit notwendigen Standards erlassen. 


Es geht somit nicht an. dass den VE Kosten für nicht gesetzeskonforme Aufgaben auferlegt werden. 
Die Verwaltungskosten-Sätze sind radikal nach unten anzupassen. Auch der Schlüssel, welcher sehr 
stark auf der Anzahl der Versicherten aufbaut, führt speziell bei grossen Kassen zu Belastungen, wel
che in einem krassen Missverhältnis zu den zu erbringenden Dienstleistungen stehen. 


Generell gilt es zu bedenken, dass die durch die Vorsorgeeinrichtungen zu erbringenden zu hohen 
Kosten letztendlich durch die Versicherten - sei dies in Form von reduzierten Vorsorgeleistungen oder 
erhöhten Verwaltungskosten - erbracht werden müssen. Die Effizienz des Vorsorgesystems leidet also 
sehr stark an den überhöhten Kosten. 


Art. 8 Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der Anlagestiftungen 


Auch bezüglich der Sätze für Anlagestiftungen empfehlen wir eine starke Reduktion, da sie in keinem 
Verhältnis stehen zu den zu erbringenden Dienstleistungen. 


Antrag: 


Redimensionierung des Sekretariates und Reduktion der Kostensätze für die unterstellten VE und 
Anlagestiftungen. Änderung des Verteilschlüssels auf die VE. 


Verordnung über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invaliden
vorsorge (BW 2) 


Art. 33 Zusammensetzung oberstes Organ 


Für den Erlass einer derartigen Regelung fehlt, auch wenn sie sinnvoll erscheint, die Gesetzesgrund
lage. 


Antrag: 


Art. 33 Streichen 


Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle 


Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu beschränken, 
das heisst grundsätzlich auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Vermögensanla
ge. Eine materielle Zweckmässigkeitsprüfung der Geschäftsführung und der Vermögensverwaltung, 
insbesondere bezüglich Organisation, Geschäftsabwicklung und Kontrolle, ist nicht Aufgabe der Revi
sionsstelle. 


Abs. 1 : Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontroll
systems. Art. 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestätigung dessel
ben durch die Revisionsstelle verlangt, ist auf Vorsorgeeinrichtungen nicht anwendbar, da die spezial
gesetzlichen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen vorgehen. Gleichwohl sind die Füh
rungsorgane auf ein funktionierendes, angemessenes Kontrollsystem angewiesen, um ihre Führungs
aufgabe verantwortungsbewusst wahrzunehmen. Angemessen bedeutet, dass dieses Kontroll system 
dem Risikoprofil der Vorsorgeeinrichtung zu entsprechen hat. Speziell bei kleineren Kassen kann das 
Kon tro li system deshalb sehr einfach und formlos gehalten sein, was die generelle Forderung nach 







einem bestehenden und auch angewandten IKS als übertrieben und nur kostensteigernd erscheinen 
lässt. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung nach Art. 52c BVG reicht aus. 


Antrag: 


Art. 35 Abs. 1 Streichen 


Abs. 2: Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des obersten Organs zu 
prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Es ist dagegen Aufgabe des 
obersten Organs, im Verdachtsfall entsprechende Aufträge an die Revisionsstelle zu vergeben. Dies 
bedarf aber keiner gesetzlichen Regelung. Die hier vorgesehenen Kontrollkompetenzen der Revisi
onsstelle sind system- und gesetzeswidrig. 


Antrag: 


Art. 35 Abs. 2Streichen 


Art. 46 (neu) Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsre
serven 


Für eine solche Bestimmung fehlt die Rechtsetzungsdelegation. Gemäss Art. 65 b BVG in Verbindung 
mit Art. 48 e B W 2 ist die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet. Regeln zur Bildung von Rückstellungen 
und Schwankungsreserven aufzustellen. Das Bundesrecht enthält - mit Ausnahme von Art. 15 BVG -
jedoch keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. Die Verzinsung der Al
tersguthaben festzulegen ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, die sich nach den konkre
ten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die keine generellen Vorgaben mög
lich sind. 


Mit dieser Bestimmung wird auch krass missachtet, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für die Verzin
sung der BVG-Altersguthaben in BVG-Minimalplänen und für die Führung der BVG-Schattenrechung 
in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen (VE) gilt. Bei überobligatorischen VE und umhüllenden VE darf 
der BVG-Mindestzinssatz durch eine derartige VO-Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse 
schlechthin werden. Dies würde den Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig einschränken. 


Festzuhalten ist schliesslich, dass bei einem klassischen Leistungsprimatplan bei den Versicherten 
immer der technische Zinssatz angewendet wird, und zwar unabhängig von der finanziellen Lage der 
VE. Ein solcher Vorsorgeplan kennt nämlich gar keinen variablen Zinssatz für die Versicherten. Die 
VO-Bestimmung ist daher nicht praktikabel für Leistungsprimatkassen. 


Mit dieser Bestimmung wird somit - zum Nachteil aller Versicherten - rechtswidrig in die Gestaltungs
möglichkeiten des obersten Führungsorgans eingegriffen. Die Kriterien sind willkürlich und führen zu 
einer Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern. 


Antrag: 


Art. 46 (neu) Streichen 


Art. 48a Abs. 1. Bst. d und Abs. 3 (neu) 


Abs. 1 Bst. d 


Zustimmung 


Abs. 3: In dieser Form ist die vorliegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen ist ungenügend 
definiert, was unter "Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist (müssen die Transaktionskosten 
darin enthalten sein; wo sind die Kosten der Berater zu erfassen; wo performanceabhängige Gebüh
ren; welche Kosten - Layer sind bei Fund of Funds zu erfassen?). Zum andern ist der Begriff „nicht 
exakt ausgewiesen" zu unpräzis. Zudem ist festzuhalten, dass es eine Führungsaufgabe des obersten 
Organs ist, das Preis - Leistungsverhältnis eines Anlageproduktes zu beurteilen und gegenüber den 
Anbietern auf der Finanzmarktseite Kostentransparenz zu fordern. 


Antrag: 


Art. 48a Abs. 3 streichen 


Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 


Abs. 2: Die Regelung geht zu weit. Bei dieser Formulierung wären folgende realistischen Konstellati
onen nicht mehr möglich: 







• Marktkonforme, kündbare Vermögensverwaltungsvertrage mit dem Arbeitgeber, wie sie so
wohl bei öffentlich-rechtlichen wie auch privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen üblich und 
unproblematisch sind, wären in Zukunft verboten. 


• Sämtliche Verträge mit Mitgliedern des Stiftungsrates (normale Hypothekenverträge zu markt
üblichen Konditionen, Mietverträge in Liegenschaften der Pensionskasse zu Marktbedingun
gen) wären nicht mehr möglich. 


Mit den Vorgaben in Abs. 1 sind die problematischen Konstellationen behoben. Damit ist Abs. 2 unnö
tig. 
Antrag: 


Art. 48h Abs. 2 streichen 


Art. 481 (neu)Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 


Abs. 2: Für den Erlass dieser Bestimmung.fehlt es an einer Rechtsetzungsdelegation. Gemäss Art. 
51c Abs. 2 BVG sind die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gegenüber der Revisionsstelle bei der 
jährtichen Prüfung der Jahresrechnung offen zulegen. Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG prüft die Revisi
onsstelle, ob die Interessen der VE gewahrt sind. Also wird geprüft, ob die Angaben des obersten 
Organs nachvollziehbar und schlüssig sind. Dies reicht aus. Die Verpflichtung, diese Rechtsgeschäfte 
im Anhang der Jahresrechnung offen zulegen, verstösst gegen das Gesetz und ist zu streichen. 


Antrag: 


Art. 48i (neu) Abs. 2 Streichen 


Art. 481 (neu) Offenlegung 


Wir sind der Auffassung, dass mögliche Interessenkonflikte von Mitgliedern des obersten Organs be
kannt sein müssen. Interessenbindungen, die die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, sind aber 
gegenüber dem Entscheidungsgremium offen zulegen, nicht gegenüber der Revisionsstelle. Dersel
ben Offenlegüngspflicht haben sich auch Dritte zu unterziehen, sofern sie in die Entscheidungspro-
zesse der Pensionskasse einbezogen werden. Entscheidend ist also, dass solche Interessenbindun
gen innerhalb des Gremiums präventiv offen gelegt werden. Ein solches Vorgehen ist viel effektiver 
als eine nachträgliche Meldung an die Revisionsstelle, welche nur zu unnötigem Kontrollaufwand und 
Kosten führt. Wir erachten die bestehenden Bestimmungen gemäss BVG Art. 51c Abs. 2 als ausrei
chend, so dass es keiner weiteren Regelung bedarf. 


Antrag: 


Art. 481 (neu) streichen 


Art. 49a Abs. 2. Bst. c 


Das oberste Organ trifft die zur Umsetzung der Vorschriften der Artikel 48f -1 geeigneten organisatori
schen Massnahmen. Diesbezüglich weisen wir nochmals auf den eingangs erwähnten Stellenwert der 
ASIP-Charta hin. Analog den Bestimmungen über das Rechnungswesen (vgl. Art. 47 B W 2 -> An
wendung der Swiss GAAP FER 26) kann die Anwendung der ASIP-Charta als allgemeinverbindlich 
erklärt werden. Heute ist die ASIP-Charta bereitsfüralle Verbandsmitglieder verbindlich. Die ASIP-
Charta wurde von der Praxis erarbeitet und breit diskutiert. Die praktische Umsetzbarkeit ist sicherge
stellt. 


Antrag: 


In Art. 49a Abs. 3 sollte der Hinweis auf die generelle Anwendbarkeit ASIP-Charta aufgenommen 
werden. 


Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 


Wir verzichten auf eine detaillierte Stellungnahme. Wir verweisen aber darauf, dass es sich bei den 
Anlegern bei diesen Stiftungen ausschliesslich um institutionelle Anleger handelt, bei denen das not
wendige Fachwissen vorausgesetzt werden kann. Aufgrund dieser Situation erscheinen uns die Vor
schriften viel zu umfassend zu sein. Wir vermuten, dass einer ganzen Reihe von Artikeln der ASV die 







gesetzliche Grundlage fehlt. Wir bitten Sie dringend, nur dort Regelungen zu treffen, wo auch die ge
setzliche Grundlage einwandfrei besteht. 


Wir danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit der Meinungsäusserung. 


Freundliche Grüsse 
Schweizerischer Bauernverband 


/fOûllù^ 
Hansjörg Walter 
Präsident 


Jacques Bourgeois 
Direktor 
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Bern, 28. Februar 2011 sgvGf/sg 


Vernehmlassungsantwort 
Strukturreform in der beruf l ichen Vorsorge 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit Schreiben vom 24. November 2010 wurden v̂ fir eingeladen, zu den Vorschlägen des Eidgenössi


schen Departements des Innern EDI zu Verordnungsanpassungen in Zusammenhang mit der Struk


turreform in der beruflichen Vorsorge Stellung zu nehmen. Für die uns eingeräumte Gelegenheit zur 
Meinungsäusserung danken wir Ihnen. 


Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMUWirtschaft, vertritt 280 
Verbände und gegen SOO'OOO Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich die Dachor


ganisation sgv für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unter


riehmensfreundliches Umfeld ein. 


Grundsätzl iche Bemerkungen 


Der Schweizerische Gewerbeverband sgv hat im Frühjahr 2010 durch KPMG Deutschland die Regu


lierungskosten in der Schweiz messen lassen. Diese Arbeiten wurden eng begleitet von Prof. Dr. 
Christoph Müller, Professor für Betriebswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichtigung der KMU 
und der Unternehmensgründungen an der Hochschule St. Gallen. Die Messung hat ergeben, dass 
sich allein die Regulierungskosten in den drei Bereichen ArbeitsrechtZsicherheit, Sozialversicherun


gen und LebensmiUelhygiene auf 4 Milliarden Franken belaufen. Hochgerechnel auf sämtliche Berei


che staatlicher Tätigkeiten sowie die drei Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden kommen wir auf 
Regulierungskosen von 50 Milliarden Franken, was im Bereich ähnlicher Berechnungen in den Nie


derlanden liegt. Aus Sicht des sgv lähmen derart hohe Regulierungskosten die Prosperität unserer 
Wirtschaft und die Sicherung unseres Wohlstands. Aus Sicht des sgv muss deshalb alles daran 
gesetzt werden, keine zusätzlichen Regulierungskosten entstehen zu lassen und die bestehenden 
substantiell zu senken. Unter diesem Gesichtswinkel stehen wir dem Entwurf des EDI für eine Struk


turreform in der beruflichen Vorsorge sehr skeptisch gegenüber. Dieser Entwurf ist nach unserem 
Dafürhalten in etlichen Belangen viel zu einengend und verursacht deutlich zu hohe Mehrkosten. Aus 
unserer Sicht müssen insbesondere die Entwürfe der revidierten BVV1 und BVV2 gründlich überarbei


tet und substantiell entschlackt werden. 


Schweizerischer Gewerbe verband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri 
Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern ■ Telefon 031 380 14 14. Fax 031 380 14 15 info@sgvusam ch 
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Am 24. November 2010 hat sich der Bundesrat bereit erklärt, die Motion Graber (10.3795) anzuneh
men, welche eine administrative Entschlackung des BVG verlangt. Der Ständerat hat der Motion am 
2. Dezember 2010 oppositionslos zugestimmt. Angesichts dieser klaren Willensäusserungen von 
Regierung und Parlament ist es unverständlich, dass die uns unterbreiteten Verordnungsentwürfe 
etliche Bestimmungen enthalten, die keinen spürbaren Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit der BVG-
Gelder leisten würden, die aber zusätzliche administrative Umtriebe und Mehrkosten zur Folge hätten. 
Wir fordern das BSV auf, im Sinne der Motion Graber das Gesamtpaket nochmals gründlich zu über
arbeiten und es massgeblich zu entschlacken. Neue Vorschriften sind unserer Ansicht nach nur dort 
zulässig, wo sie einen substantiellen Beitrag zur Sicherung der BVG-Gelder leisten und wo Aufwand 
und Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. 


In den Erläuterungen auf Seite 3 führen Sie aus, dass mit der vorliegenden Reform auf Anliegen 
geantwortet werde, die im Vorfeld der Abstimmung zum Umwandlungssatz geäussert wurden. Eine 
derartige Aussage befremdet uns. Äusserungen in Abstimmungskampagnen dienen dazu, das Ergeb
nis der Volksabstimmung zu beeinflussen und dürfen keinesfalls zum Aniass genommen werden, um 
in einem Bereich, der in keinem direkten Zusammenhang mit der Abstimmungsfrage steht, die Regu-
Ijerungsschraube übermässig anzuziehen. Die Stimmberechtigten haben sich im Abstimmungsgang 
vom 7. März 2010 für eine Besitzstandswahrung bei den BVG-Altersrenten ausgesprochen und kein 
Plebiszität für mehr Bürokratie abgegeben. 


Die vorliegenden Verordnungsanpassungen waren Gegenstand zweimaliger Beratungen in der Eid
genössischen BVG-Kommission. Zu unserem Missfallen hat das federführende BSV praktisch keine 
Anregungen der Experten der BVG-Kommission bei seinen weiteren Arbeiten mitberücksichtigt. Wir 
zählen darauf, dass dies im Rahmen der Auswertung des Vernehmlassungsverfahrens nicht mehr der 
Fall sein wird und dass dieses Mal auf die Anregungen der massgebenden Kreise eingegangen wird 
und die dringend notwendigen Korrekturen vorgenommen werden. 


Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen 
Vorsorge (BW1) 


Art. 5 Unabhängigkeit der Mitglieder der Oberaufsichtskommission 


Eine möglichst grosse Unabhängigkeit der Mitglieder der Oberaufsichtskommission ist auch aus 
unserer Sicht wichtig. Mindestens ebenso wichtig ist aber, dass die Mitglieder der Oberaufsichtskom
mission über eine grosse praktische Erfahrung in der zweiten Säule verfügen und diese nicht nur aus 
Lehre und Forschung kennen. Aus unserer Sicht sind die Ausschlussgründe zu einschränkend und 
die Gefahr ist zu gross, dass sich am Schluss nicht ausreichend Kommissionsmitglieder finden lassen, 
die die zweite Säule und deren Problemstellungen bei der praktischen Umsetzung à fonds kennen. 
Wir plädieren vielmehr für weniger restriktive Ausschlusskriterien und eine strikte Anwendung der 
Ausschlusspraxis bei möglichen Interessenkonflikten. 


Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 


Die vorgeschlagenen Aufsichtsabgaben sind massiv zu hoch und müssen auf höchstens die Hälfte 
der vorgeschlagenen Ansätze reduziert werden. Den in den Erläuterungen geltend gemachten Perso
naletat, der massgeblich auf die übertriebene Regulierungsdichte zurückzuführen ist, erachten wir als 
überrissen. Seitens des sgv plädieren wir für eine einfachere, praxistauglichere und damit auch weni
ger personalintensive Aufsicht der 2. Säule. Die vorgeschlagenen Abgaben würden klar zu einer 
Verteuerung der VenA/altung der zweiten Säule führen. Dies läuft den Interessen der Versicherten 
zuwider und steht in krassem Widerspruch zur Forderung des sgv, die Regulierungskosten um min
destens 20% netto zu senken. 


2/6 







sgv @ usa m 


Art. ö Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der Anlagestiftungen 


Auch die hier beantragten Abgaben erachten wir als übertrieben und wir beantragen, dass sie um 
mindestens 50 Prozent gesenkt werden. Im gleichen Ausmass sind die Obergrenzen für den Sicher
heitsfonds und die Auffangeinrichtung zu reduzieren. 


Art. 9 Ordentliche Gebühren 


Wir tieantragen, dass auch die ordentlichen Gebühren auf maximal die Hälfte der beantragten Sätze 
reduziert werden. 


Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinter
lassenen- und Invalidenvorsorge (BW 2) 


Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle 


Das geltende Recht verpflichtet die Vorsorgeein rieh tun gen zum Aufbau eines internen Kontroll
systems IKS. Es kann nicht angehen, dass nun auf Stufe Verordnung eine Pflicht für den Aufbau 
eines IKS erlassen wird. Gerade für kleine und mittlere Vorsorgeeinrichtungen hätte eine solche 
Verpflichtung unverhältnismässige Mehrkosten zur Folge. Dies lehnen wir entschieden ab und bean
tragen die ersatzlose Streichung von Abs. 1. 


Desgleichen gilt es Abs. 2 zu streichen. Aus Sicht des sgv wäre es system- und gesetzeswidrig, die 
Revisionsstelle mit der Prüfung der Selbstanlagen des obersten Organs und der Offenlegung der 
Vermögensverhältnisse zu beauftragen. Angesichts der Tatsache, dass es bereits heute zusehends 
schwieriger wird, fähige Personen zur Mitarbeit im obersten Organ einer Vorsorgeeinrichtung zu 
gewinnen, kann es nicht angehen, dass man von diesen nun auch noch verlangt, dass sie ihre per
sönlichen Vermögensverhältnisse offenlegen. Eine solche Bestimmung würde klar abschreckend 
wirken, was sich nur negativ auf das Funktionieren der zweiten Säule auswirken kann. Für den sgv 
kommt eine solche Offenlegungspflicht ausschliesslich bei begründetem Verdacht auf strafbare Hand
lungen in Frage. 


Art. 36 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde 


Die in Absatz 2 vorgeschlagene doppelte Meldung geht uns zu weit. Wir beantragen die ersatzlose 
Streichung dieser Bestimmung. 


Art. 46 (neu) Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 


Wir beantragen die Streichung dieses Artikels, da es nach unserem Dafürhalten keine gesetzliche 
Grundlage gibt, die derartige Einschränkungen zulassen würde. Die Festsetzung der Verzinsung der 
Altersguthaben soll weiterhin zu den Führungsaufgaben des obersten Organs gehören, welches im 
Falle wirtschaftlicher Schwierigkeiten auch die dannzumal einzuleitenden Sanierungsmassnahmen 
rechtfertigen muss. Es kann nicht sein, dass man die Kassen selbst bei einer erheblichen Unter
deckung zwingt, die Alterskapitalien zum Mindestzinssatz zu verzinsen, dass man ihnen aber gleich
zeitig untersagen will, in einer ökonomisch ungleich besseren Ausgangslage mit einem Deckungsgrad 
von nahezu 110% einen Zinssatz anzuwenden, der nur minimal über dem Mindestzinssatz liegt. 


Art. 48a Verwaltungskosten 


Wir beantragen die ersatzlose Streichung von Abs. 3. Aus unserer Sicht wäre diese Bestimmung nicht 
vernünftig anwendbar, da sie unklar ist. Bei den meisten Anlagevehikeln wird es kaum je möglich sein, 
zu verhindern, dass gewisse Kosten verdeckt weitergegeben werden. Eine separate Auflistung der 
"fraglichen" Anlagen macht deshalb keinen Sinn. 
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Art. 48b und Art. 48c Information der Vorsorgewerke bzw. der Versicherten. 


Nach unserem Dafürhalten machen die Bestimmungen von Absatz 2 nur bei Kollektiv-Lebensver
sicherungsverträgen Sinn. Bei autonomen Sammeleinrichtungen wie beispielsweise der Auffangein
richtung mit ihren vielen unterjährigen Ein- und Austritten wäre es allerdings mit einem enormen 
Aufwand verbunden, die erzielten Überschüsse jähriich auf die einzelnen Vorsorgewerke zu verteilen. 
Wir beantragen deshalb, dass der Geltungsbereich von Absatz 2 auf die Sammeleinrichtungen mit 
Kollektiv-Lebensversicherungsverträgen beschränkt wird oder dass alternativ die Auffangeinrichtung 
explizit ausgeschlossen bleibt. 


Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvenvaltung 


Der sgv spricht sich entschieden dagegen aus, dass im Bereich der externen Vermögensvenvaltung 
nur noch Personen und Institutionen tätig sein dürfen, die direkt von der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsichl (FINMA) beaufsichtigt werden. Wir beantragen mit Nachdruck die ersatzlose Streichung 
von Abs. 3. Wir machen hierfür folgende Gründe geltend: 


• 


• 


Fehlende Rechtsgrundlage: Nach geltendem Recht ist die Vermögensverwaltung von BVG-
Geldern ohne behördliche Bewilligung und ohne dauernde, direkte Aufsicht durch die FINMA zu
lässig. Eine Bewilligungspflicht für die Vermögensverwaltung im zur Diskussion stehenden Rah
men darf nur dann eingeführt werden, wenn dies auf Stufe Gesetz ausdrücklich festgehalten ist. 
Dass dem so ist hat das Bundesgericht mehrfach festgehalten, indem es entschied, dass die Vo
raussetzung einer Bewilligung, welche im schweizerischen Finanzmarktaufsichtsrechl regelmässig 
Voraussetzung für die Ausübung behördlicher Aufsicht ist, nicht auf dem Verordnungsweg einge
führt werden kann. 


Fehlender Auftrag des Gesetzgebers: In seiner Botschaft zur Strukturreform hielt der Bundesrat 
fest, dass er sich dafür entschieden hat, die unabhängigen Vermögensverwalterinnen und -Ver
walter nicht der Finanzmarktaufsicht zu unterstellen (siehe letzter Absatz unter Pkt. 1.6 der Bot
schaft vom 15. Juni 2007). Uns ¡st nicht bekannt, dass im Zuge der pariamentarischen Beratung 
der Strukturreform Beschlüsse gefällt oder Aussagen getätigt wurden, die darauf schliessen Hes
sen, dass der Gesetzgeber eine Unterstellung der unabhängigen Vermögensverwalter unter die 
FINMA wünscht. Daraus lässt sich ableiten, dass sich das Parlament der Absicht des Bundesrats 
anschloss und eine Unterstellung unter die FINMA ablehnt. 


Wirtschaftliche Auswirkungen: Nicht allen betroffenen Firmen wäre es aus Kostengründen möglich, 
sich der FINMA zu unterstellen. Angesichts der Bedeutung des Pensionskassengeschäfts inner
halb des gesamten Vermögensverwaltungsgeschäfts muss davon ausgegangen werden, dass eine 
grössere Anzahl an Firmen aus dem Markt ausscheiden würden und dass einige hundert qualifi
zierte Arbeitsstellen verloren gingen. Da befürchtet werden muss, dass ein Teil des Geschäfts ins 
Ausland abwandert, kann nicht einfach davon ausgegangen werden, dass die vernichteten Ar
beitsplätze durch neu geschaffene Stellen in anderen Unternehmungen kompensiert werden kön
nen. 


• Verteuerung der Vermögensverwaltung: Eine Unterstellung unter die Aufsicht ist mit Kosten ver
bunden, die überwälzt werden müssen und die letztendlich die Vermögensverwaltung verteuern. 
Zu berücksichtigen gilt es auch, dass das Fehlen von Übergangsfristen rasche Umschichtungen in 
den Portfolios vieler Vorsorgeeinrichtungen zur Folge hätten, was mit entsprechend hohen Kosten 
verbunden wäre. Mit den vorgeschlagenen Restriktionen würde zudem der Wettbewerb einge
schränkt, was ebenfalls eine kostentreibende Wirkung hätte. 


• Kein ersichtlicher Handlungsbedarf: Eine derart einschneidende Massnahme wie die zwangsweise 
Unterstellung aller externen VermögensvenAialter unter die direkte Aufsicht der FINMA Hesse sich 
aus Sicht des sgv höchstens dann rechtfertigen, wenn es in diesem Bereich in der Vergangenheit 
gehäuft zu Schäden gekommen wäre. Nimmt man die grössten Schadenfäile und Skandale der 
letzten Zeil unter die Lupe, stellt man fest, dass weitaus mehr der FINMA unterstellte Firmen in 
diese Fälle verwickelt waren als solche, die nicht der FINMA-Aufsicht unterstehen. Eine Unterstel
lung unter die FINMA schaukelt somit eine Sicherheit vor, die es in der Realität gar nicht gibt. 
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m Diskriminierung der inländischen Vermögensverwalter: Der Verordnungsentwurf sieht zwar vor, 
dass sich auch ausländische Vermögensverwalter einer Aufsicht unterstellen müssen, die gleich
wertig jener der FINMA ist. Ob dieses Erfordernis in der Realität auch so umgesetzt werden könn
te, wagen wir stark zu bezweifeln. Wir befürchten vielmehr eine Benachteiligung der einheimischen 
Anbieter gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten. 


Art. 48g Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 


Wir beantragen die ersatzlose Streichung von Abs. 2, da die umgehende Meldung jedes Wechsels im 
obersten Organ an die zuständige Aufsichtsbehörde aus unserer Sicht für alle Betroffenen eine unnö
tige administrative Mehrbelastung darstellt. 


Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 


Wir beantragen die ersatzlose Streichung von Absatz 2, da mit diesen Einschränkungen deutlich 
übers Ziel hinausgeschossen wird. So würden beispielsweise die Gewährung von Hypothekardarle
hen zu markt- und reglementskonformen Bedingungen an Mitglieder des obersten Organs oder Ver-
mögensverv/altungsverträge mit dem Arbeitgeber verboten, was wir als nicht zweckdienlich erachten. 


Art. 48i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 


Die vorgeschlagenen Bestimmungen sind nicht gesetzeskonform, weshalb wir die ersatzlose Strei
chung dieses Artikels beantragen. 


Art. 48] Verbot von Eigengeschäften 


Wir beantragen die ersatzlose Streichung von Bst. b und den Verzicht auf das Verbot des After Run
ning. Nach unserem Dafürhalten gehen diese Einschränkungen deutlich zu weit und sie könnten sich 
gar nachteilig auf das Anlageergebnis der Pensionskassen auswirken. Geht man nämlich von der 
Annahme aus, dass die betroffenen Personen ihren eigenen Vorteil tatsächlich vor jenen ihres Arbeit
gebers stellen, könnten zu restriktive Bestimmungen dazu führen, dass diese Personen besonderes 
erfolgversprechende Geschäfte nur noch privat tätigen, damit sie nicht Gefahr laufen, dass ihnen ein 
Interessenkonflikt nachgewiesen werden kann. 


Inkrafttreten 


Den Vorsorgeeinrichtungen muss ausreichend Zeit eingeräumt werden, um ihre Réglemente anzu
passen. Wir beantragen, dass die Frist zur Anpassung der Réglemente auf den 31. Dezember 2012 
verlängert wird. 


Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 


Art. 17 Vorprüfung 


Eine Vorprüfung sämtlicher Bestimmungen, welche seitens des Stiftungsrats der Anlegerversammlung 
unierbreilel werden, gehl viel zu weit. Wir beantragen die ersatzlose Streichung von Abs. 1. 


Abschnitt 9: Verwendung des Stammvermögens 


Die in den Artikeln 22 bis 25 vorgeschlagenen Bestimmungen sind aus unserer Sicht viel zu ein
schneidend und nicht gesetzeskonform, weshalb es dringend einer Anpassung bedarf. 


Für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anträge und Bemerkungen 
danken wir Ihnen nochmals bestens. 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und 
Hinteriassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Zu Hd. Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 


Zürich. 24. Februar 2011 HSC 


Vernehmlassung Ober die Änderungen der Verordnungen 
im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zu dieser Vorlage äussern zu können. 


[, Grundsätzliches 


Die letzten Jahre haben klar gezeigt, dass sich die 2. Säule in einem sehr volatilen Anlageum
feld bewegt. Und die Volksabstimmung vom 7. März 2010 zur Senkung des BVG-Umwand
lungssatzes hat klare Vertrauensdefizite in die Institutionen und in die Transparenz der be
ruflichen Vorsorge zu Tage gebracht. Die vom Pariament beschlossene „Strukturreform** 
präzisiert vor allem die Rollen der Akteure und stärkt Aufsicht, Transparenz und Steuerung in 
der 2. Säule. Die Konkretisierung erfordert nun Änderungen bei zwei bestehenden Verord
nungen (BWi und BW 2) sowie den Erlass einer neuen, auf die Anlagestiftungen bezogenen 
Verordnung (ASV). Wir sind mit den Umsetzungsvorschlägen zwar in der Stossrichtung ein
verstanden, haben aber in mehreren Bereichen gewichtige Vorbehalte bzw. Anderungsvor
schläge. Unsere Stellungnahme lässt sich wie folgt zusammenfassen: 


1. Oberaufsicht ja, aber keine Regulatlonsbehörde 
Es versteht sich von selbst, dass eine quantitativ und qualitativ ausreichend dotierte Aufsicht 
unerlässlich ist und präventiv zur Schadenminderung und zur Vertrauensbildung beiträgt. 
Nebst der Qualität geht es - in einer nationalen Sozialversicherung - um die Einheitlichkeit 
der Aufsichtspraxis. Ob die vom Pariament mit föderalistischen Argumenten beschlossene 
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Doppelstruktur - Aufsicht der Kantone, Oberaufsicht des Bundes - diese Einheitlichkeit zu 
garantieren vermag, wird sich weisen. 


• Keine rechtliche Grundlage vermögen wir allerdings in den Bestimmungen der Struk
turreform - konkret in Art. 64 a BVG (Aufgaben) - für die im Begleitbericht angeführte 
„aktivere und regulatorisch weltergehende Funktion** der Oberaufsicht zu erkennen, 
eine entsprechende Delegationsnonn fehlt. Wir lehnen diese Interpretation ab^. 


2. Funktionen und Handlungsspielraum der Vorsorgeinrichtungen respektieren! 
Die berufliche Vorsorge ist sozialpartnerschaftlich konzipiert und wird - zusammen mit den 
Kapitalerträgen als „Drittem Beitragszahler** - von den Sozialpartnern finanziert. Der Bereich 
benötigt klare Spielregeln für die Akteure und bedarf der Aufsicht. Die Strukturreform hat 
richtigenveise die Rollen und Au%aben der Akteure in der beruflichen Vorsorge präzisiert, so 
insbesondere des Stiftungsrates, der Revisionsstelle und des Experten. 


• In der Umsetzung auf Verordnungsstufe werden jedoch zum Teil Au^ben und Ver
antwortlichkeiten des Stiftungsrates stark beschnitten. Dies betrifft insbesondere die 
In Art. 46 BW vorgeschlagene Regelung in Bezug auf Leistungsverbesserungen bei 
nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven. Für die dort vorgeschlage
nen Auflagen - vorausgesetzt werden u.a. ein minimaler Deckungsgrad von 110 % -
besteht keine Grundlage im BVG. Der Aktionsraum des obersten Führungsorgans wird 
entscheidend eingeengt, und die konkret gemachten Auflagen führten zu einer Un
gleichbehandlung von Aktivversicherten und Rentenbezügern. 


3. Ja zu mehr Kostentransparenz 
Wir begrüssen die verbesserten Transparenzvorschriften in Bezug auf Verwaltungskosten 
sowie die Information von Vorsorgewerken und Versicherten bei Sammeleinrichtungen sehr. 


• Transparenz spielt für die weitere Entwicklung der beruflichen Vorsorge eine Schlüs
selrolle! 


4. Ja zur Stärkung von Govemance/LoyalltSt In der VermÖgensvenwaltung 
Wir erachten es als richtig, dass der Gesetzgeber klarere Bestimmungen bezüglich Governan
ce / Loyalität in der Vermögensvenwaltung festlegt. Präzise Spielregeln liegen im Interesse der 
Versicherten, schaffen Transparenz und verbessern die Glaubwürdigkeit der Resultate in der 
beruflichen Vorsorge. 


• Allerdings wird bei einzelnen Bestimmungen das Vorsichtsmoment überbetont, es 
gibt auch einfachere, weniger problematische Regelungsmöglichkeiten. 


^ Der Übertragung regulatorischer Funktionen im Sozialversicherungsbereich an eine ausserhalb des politischen 
Prozesses stehenden „Behörde" stünden wir auch aus grundsätzlichen Bedenken sehr skeptisch gegenüber. 
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Il Bemerkungen zu einzelnen Verordnungsbestimmungen 


1. Verordnung über die Aufsicht In der beruflichen Vorsorge (BW i) 


1.1 Oberaufsicht 


Die Strukturreform delegiert die bisher auf nationaler Ebene (BSV) ausgeübte Aufsicht über 
Vorsorgeeinrichtungen (VE) mit nationalem und internationalem Charakter an die Aufsicht des 
jeweiligen Wohnsitzkantons. In die Zuständigkeit der Oberaufsicht gehören nur noch die 
Auffangeinrichtung, der Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen. Im Gegensatz zur bishe
rigen Regelung Ist die Oberaufsicht damit relativ weit weg von der „Front". Zwar haben sich 
in den letzen Jahren verschiedene Kantone zu Aufsichtsregionen zusammengeschlossen. Die 
für eine nationale Sozialversicherung erforderiiche einheitliche Aufsicht ist damit aber nicht 
bereits von vornherein garantiert. Zur Verfügung stehen der Oberaufsicht gemäss Art. 64a 
Absatz 1 a BVG im Wesentlichen die Instrumente (1) Weisungen, (2) Prüfungen der Jahresbe
richte der Aufsichtsbehörden sowie (3) der - unter bestimmten Auflagen - mögliche Eriass 
notwendiger Standards. 


• BVV 1 enthält keine weiteren Bestimmungen zum Einsatz dieser Instrumente. Um in 
bestimmten Bereichen allzu detaillierten und umfangreichen Detailregelungen zu ver
meiden, erachten wir dabei den Hinweis auf Standards, wie er zum Teil bereits von 
Fachorganisationen entwickelt und in deren Mitgliederbereich eingesetzt wird, als 
denkbares Mittel. Soweit dabei zum Mittel der Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
gegriffen würde, setzen wir allerdings voraus, dass vorgängig dazu auch die Fachor
ganisationen der Sozialpartner" zum Inhalt konsultiert werden. 


Art. 5 Unabhängigkeit der Oberaufsichtskommission 
Der Gesetzgeber hat die Vertretung der Sozialpartner explizit vorgeschrieben, dies wird der 
konzeptionellen Grundlage der Zweiten Säule gerecht. Die verlangte Unabhängigkeit der 
übrigen Mitglieder der Oberaufsichtskommission ist theoretisch einsichtig, die Forderung 
dürfte in der Praxis aber nicht einfach umzusetzen sein, da sachkundige, praxiserfahrene 
Kandidatinnen und Kandidaten ohne Interessenbindung nicht allzu verbreitet sein dürften. 


• Wir beantragen zu prüfen, ob Art. 5 Abs. 1 b) nicht etwas offener gefasst werden müss
te. Zu Überprüfen wäre auch der vorgesehene prinzipielle Ausschluss von Mltgliedem 


^ Auf Arbeitnehmerseite wäre hier u.a. das 2010 gegründete Gewerkschaftliche Netzwerk 2. Säule zu nennen. 
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derBVG-Kommissiongem. Art. 5Abs. lg). Da BVG-Kommission und Oberaufsicht in 
keinem Subordinationsverhältnis stehen, ist nicht direkt einsichtig, weshalb Mitglie
der, die nicht bereits von einem andern Ausschlusskriterfum gem. Artikel 5 Abs. 1 er
fasst werden, nicht auch wählbar sein sollen. 


Art. 7 Außichtsabgabe 
Die vorgeschlagene Ressourcenausstattung der Oberaufsichtskommission ist auf die im 
Verordnungsentwurf enthaltene „weite" Interpretation der Aufgaben ausgerichtet. Bezogen 
auf die vom Gesetz tatsächlich zugewiesenen Aufgaben (Art. 64a BVG) erscheint die Dotierung 
zu gross. 


• Die Ressourcenausstattung der Oberaufsicht und damit die Höhe der hier voigesehe-
nen Aufsichtsabgaben sind zu überprüfen und gegebenenfalls nach unten zu korrigie
ren. Weiter scheint uns auch der Kostenschlüssel gemäss Mitgliederzahl zu grob, der 
Kontrollaufwand steigt nicht einfach proportional zur Zahl der Versicherten. 


1.2 Gründungsbestimmungen für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (Art 12 fl) 


Mit den hier vorgeschlagenen Bestimmungen sind wir einverstanden. Die in Art. 12 Abs. 3 
vorgesehene detaillierte Prüfung der Integrität und Loyalität ist im Gründungszeitpunkt sinn
voll. Auch die besondere Gründungsbestimmungen für Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen (Art. isff) scheinen uns sinnvoll. 


• Allerdings ist die In Art. 19 vorgesehene Regelung, Parität bei weniger als 50 An
schlüssen spätestens nach zwei jähren umzusetzen, zu large, der Rahmen müsste en
ger gesetzt werden, z.B. auf höchstens ein Jahr. 


2. BW 2 (VO über die berufliche Alters-, Hintertassenen- und Invalidenvorsorge) 


Mit der Strukturreform werden u.a. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der ver
schiedenen Akteure im System der beruflichen Vorsorge klarer definiert, was wir begrüssen. 


2.1 Organisation 


2.1.1 Oberstes Organ 


Art. 35 Zusammensetzung des obersten Organs 
Wir unterstützen, dass das oberste Organ einer Vorsorgeeinrichtung aus mindestens vier 
Mitgliedern bestehen muss. 
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2.1.2 RevIsionssteUe 


Art. 34 Unabhängigkeit 


Mit der in Absatz i verankerten Bestimmung, dass die Revisionsstelle unabhängig sein muss 
und ihr Prüfungsurteil objektiv zu bilden hat, sind wir einverstanden. 


Die in Absatz 2 enthaltene Regelung, welche Sachverhalte mit der geforderten Unabhängigkeit 
unvereinbar sind, scheint uns ausreichend und klar geregelt. Offen bleibtfür uns, werdie 
Einhaltung der Unabhängigkeitkriterien an die Revisionsstelle prüft. 


• Wir beantragen, die Revisionsstelle zu verpflichten, gegenüber dem Stiftungsrat peri
odisch eine entsprechende Unabhängigkeitsbestätigung zuzustellen. 


Art. 55 Aufgaben 
Die wichtigsten Aufgaben der Revisionsstelle sind neu auf Gesetzesstufe, konkret in Art. 52c 
BVG geregelt, sie erstrecken sich auf die Einhaltung der gese£z//c/7cr? und reglementarischen 
Vorschriften, umfassen jedoch keinen Auftrag zu einer materiellen Überprüfung. 


Gemäss Absatz 1 hat die Revision auch zu bestätigen, dass die Vorsorgeeinrichtung über ein 
internes Kontrollsystem (IKS) verfügt. Je nach Grösse und Komplexität der Vorsorgeeinrichtung 
sind jedoch Ausgestaltung bzw. die Anforderungen an ein IKS unterschiedlich. 


• Antragtln Aösaizi muss präzisiert werden, dass das IKS zur Grösse und Komplexität 
der Stiftung verhältnismässig sein muss. 


Für die \r\ Absatz 2 enthaltene detaillierte Prüfung der Angaben nach Art. Art. 48! scheint uns 
die rechtliche Grundlage nicht gegeben. Die Aufgabe, Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge zu prüfen, ist in erster Linie eine Aufgabe des 
Stiftungsrates. 


• Wir beantragen, Absatz2 zu streichen und die Verantwortlichkeit für diese Überprü
fung beim Stiftungsrat zu belassen. 


Art, 35 a Besondere Aufgaben bei Unterdeckung einer VE 
Wir begrüssen die neu statuierte Pflicht, dass die Revisionsstelle die erfolgte (oder nicht 
erfolgte) Meldung einer Unterdeckung an die Aufsichtsbehörde prüft. 


Art. 36 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde 
Einverstanden. 
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2.1.3 Experte für die berufliche Vorsorge 
Wir regen an zu prüfen, ob hier nicht eine für beide Geschlechter gültige Fonnulierung gefun
den werden kann (Experte oder Expertin für die berufliche Vorsorge). 


Art. 40 Unabhängigkeit 


Mit der in Absatz 1 verankerten Bestimmung, dass der Experte unabhängig sein muss und sein 
Prüfungsurteil objektiv zu bilden hat, sind wir einverstanden. Ebenso unterstützen wir die in 
Absatz 2 enthaltenen Anforderungen an die Unabhängigkeit des Experten, da -wie Im Be
gleitbericht zu Recht betont wird - dieser Funktion nach aussen beinahe eine behördenähnli
che Stellung zukommt 


a.z Rnanzierung der Vorsorgeeinrichtung 


Art. 44 c Periodische Oberprüfung der ßnanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen 
Die Aufliebung dieses Artikels ist folgerichtig. Allerdings beinhaltete der bisherige Artikel auch 
eine Berichterstattung an den Bundesrat. Art. 64a BVG nennt diese Aufgabe nicht explizit. 


• Hier stellt sich möglicherweise die Frage der genauen Arbeitsteilung zwischen Ober
aufsicht und BSV. Übernimmt die Oberaufsicht auch statistische Aufgaben? 


Art. 46 (neu) Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten 
Wertsch wankungsreserven 


Die hier vorgeschlagene Regelung lehnen wir ab, hierfür fehlt die gesetzliche Grundlage. Zwar 
verpflichten Art. 65 b BVG und die Bestimmungen gemäss Art. 48 e BW die Vorsorgeeinrich
tungen (I), Regeln zur Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven 
aufzustellen. Mit Ausnahme der Mindestzinsvorschriften gemäss Art. 15 BVG enthält das Recht 
der beruflichen Vorsorge jedoch keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung der Alters
guthaben, vielmehr delegiert es diese Aufgabe an das oberste Organ einer Vorsorgeinrich
tung. Letzteres hat sich bei der Festlegung dieser Grösse nach den konkreten Verhältnissen 
der Vorsorgeeinrichtung zu richten. Generelle Vorgaben sind dabei nicht möglich, zu berück
sichtigen sind aber unter anderem folgende Faktoren: 


Gleichbehandlung der Destinatare (z.B. Problematik des Auseinanderklaffens von 
technischem Zinssatz auf den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Al
tersguthaben) 
Intern beschlossener Mindestzinssatz 
Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die Wert-
schwankungsresen/e 


Das oberste Organ muss ausgerichtet auf die Gegebenheiten in der jeweiligen VE entschei
den, was unter "Höherverzinsung" zu verstehen ist und ab welcher Höhe der Wertschwan-
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kungsreserve die Altersguthaben nicht zum Minimalsatz, sondern zu einem kasseneigenen, 
über dem BVG-Mindestzins liegenden Zinssatz verzinst werden sollen. Eine Verzinsung des 
Sparguthabens über dem gesetzlichen Mindestzinssatz stellt erst dann eine Leistungsverbes
serung dar, wenn der gewählte Zinssatz den technischen Zinssatz im Durchschnitt übersteigt. 


Bei der vorgeschlagenen Limitierung würde der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktiv-
Versicherten und Rentenbezügerzu/asfen ersfererverletzt. Zudem haben die Aktiv-Versi-
herten bereits im Falle einer Unterdeckung der VE in der Regel den grössten Teil der Sanie-
rungsmassnahmen zu tragen. Bei dem im erläuternden Bericht (S. 28) angeführten Span
nungsverhältnis zwischen der Beteiligung der (aktiven) Versicherten am positiven Ergebnis 
und der Sicherung des finanziellen Gleichgewichts würde die Anpassungslast systematisch 
den Versicherten zugeschoben. 


Die vorgeschlagene Bestimmung trägt auch dem Sachverhalt nicht Rechnung, dass der BVG-
Mindestzinssatz nur für die Verzinsung der BVG-Altersguthaben in BVG-Minimalplänen und für 
die Führung der BVG-Schattenrechnung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen (VE) gilt. Bei 
Oberobtlgatorischen VE und umhüllenden VE darf der BVG-Mindestzlnssatz durch eine derar
tige VO-Bestimmung nicht zu einer ReferenzgrÖsse schlechthin werden. Dies würde den 
Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig einschränken. 


Art. 46 wäre zudem nicht praktikabel für Leistungsprimatkassen, wird doch zumindest beim 
klassischen Leistungsprimatplan bei den Versicherten immer der technische Zinssatz ange
wendet, unabhängig von der finanziellen Lage der VE. Ein solcher Vorsorgeplan kennt keinen 
variablen Zinssatz für die Versicherten. 


• Mit dem vorgeschlagenen Artikel 46 wird viel zu stark und ohne gesetzliche Grundlage 
in den Entscheidungsspielraum des obersten Führungsorgans eingegriffen. Die ge
wählten Kriterien führten zudem zu einer Ungleichbehandlung von Aktiven und Ren
tenbezügern. Wir beantragen, Artikel 46 zu streichen. 


2.3 Rechnungswesen und Rechnungslegung 


Art. 48a Abs. 1 Bst. d und Abs. 3 (neu) Verwaltungskosten 


Wir unterstützen diese Regelung. Absaiz 3 Bst. d veriangt, dass neu auch Kosten für die Mak
ler-und Brokertätigkeit auszuweisen sind. \Jr\d Absatz3 verlangt, dass Ar\\ager), bei denen die 
Vermögensverwaltungskosten nicht exakt ausgewiesen werden können, im Anhang der Jah
resrechnung separat ausgewiesen werden müssen und dass das oberste Organ die Gewich
tung zu analysieren und die Weiterführung dieser Anlagepolitik zu befinden hat. 


• Allerdings ist in Bezug auf Absatz 3 zu klären, ob es prinzipiell wirklich nicht möglich 
ist, bei solchen Anlagen mehr Kostentransparenz zu erhalten, z.B. durch eine Ver
pflichtung der Fonds und Anlagestiftungen, sämtliche Gebühren auszuweisen. 
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Art. 48b Information der Vorsorgewerke (Sammeleinrichtungen) 
Einverstanden. Die Vorgaben dürfen nicht abgeschwächt werden. 


Art. 48c Information der Versicherten (Sammeleinrichtungen) 
Einverstanden. 


Art. 48d Oberschussbeteiligung aus Versicherungsverträgen (Sammeleinrichtungen) 


Mit der Aufhebung von Absatz 1 sind wir einverstanden, da die Verteilung in Art. 48b BVG 
geregelt ist. 


Hingegen beharren wir auf der Beibehaltung von Absatz 2. 
• Eine jähriiche, kommentierte und nachvollziehbare Abrechnung über die Verteilung 


der Überschüsse ist ein zentrales vertrauensbildendes Element. Der angeführte „enor
me Aufwand" ¡st im Zeitalter der Informatik zu relativieren, und das Problem, die Ver
teilung nachvollziehbar aufzuzeigen, erscheint in keiner Weise überzeugend. 


2.4 Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 


Art. 48 f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvenwaltung 
Wir sind mit der Stossrichtung einverstanden, erachten jedoch gewisse Präzisierungen als 
notwendig. 


Absatz 1 
Gemäss Absotz a müssen Personen, welche die Geschäftsführung einer VE übernehmen, eine 
entsprechende Ausbildung und gründliche Kenntnisse im Bereich der Führung einer solchen 
Einrichtung nachweisen. Selbstverständlich liegt es im Interesse der Versicherten, dass Per
sonen mit Geschäftsführungsaufgaben hohen Anforderungen genügen müssen. Entsprechend 
steht der Stiftungsrat in der Verantwortung bei der Bestimmung dieser Person. Für eine for
melle Awsb'\\d\xn%svora\xsse\.zux\%%\bi es jedoch keine gesetzliche Grundlage. Diese Bestim
mung setzt kleinere VE stark unter Druck. Sie muss bezüglich Ausbildungswege offener formu
liert werden. 


• Antrag zur Formulierung von Absatz 1: „Das oberste Organ darf nur Personen mit der 
Geschäftsführung beauftragen, die Gewähr für die Geschäftsführung einer VE bieten 
können". 


Absatz 2 
Die von Ihnen vorgeschlagene Formulierung macht zuwenig deutlich, dass VE und Arbeltge-
berilrma rechtlich zwei unterschiedliche Gebilde sind. Der Entscheid, die Vermögensvenval-
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tung stiftungsintern vorzunehmen oder der Stifterfirma anzuvertrauen, liegt beim Stiftungsrat 
(kündbarer Vertrag). 


• Wir beantragen, Absatz2 sinngemäss wie folgt zu formulieren. 
„Das oberste Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einem angeschlosse
nen Unternehmen mit der Anlage und Verwaftung des Vorsorgevermögens betrauen, 
die dazu befähigt sind und die Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen." 


Art. 48g Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 


Mit Absatz 1 sind wir einverstanden 


DieinAbsaiz2 enthaltene Regelung scheint uns übertrieben, und sie wirft die Frage nachdem 
Stellenwert und der Rolle des Stiftungsrates der VE in der beruflichen Vorsorge auf. 


• Unseres Erachtens ist die Prüfung der Integrität und Loyalität eine wesentliche Auf
gabe des Stiftungsrates. Interessenbindungen, welche die Unabhängigkeit beein
trächtigen können, sind gegenüber diesem Gremium offenzulegen. Gegebenfalls 
müssten dessen Mitglieder dazu in Form einer von der Oberaufsichtskommission er
lassenen Weisung oder eines Standards verpflichtet werden. Sodann genügte die Of
fenlegungspfllcht im Anhang 1 der Jahresrechnung. 


48h Vermeidung von Interessenkonflikten 


Absatz Î 
Mit der Regelung, dass keine Personen im obersten Organ, In der Geschäftsführung oder in 
der Ven/valtung der VE tätig sein dürfen, die in einem dauerhaften Interessenkonflikt stehen, 
sind wir einverstanden. Ebenso dürfen keine externen Personen, die mit der Vermögensanlage 
oder Geschäftsführung betraut sind, im obersten Organ vertreten sein. 


Absatz 2 
Absatz 2 schiesst über das Ziel hinaus. So wären z.B. die heute noch weitverbreiteten Ver-
mögensven/valtungsverträge mit der Arbeitgeberflrma nicht mehr möglich. Aber auch Mietver
träge zu marktüblichen Konditionen von Stiftungsratsmitgliedern in Liegenschaften der VE etc. 
wären nicht mehr möglich. 


• Wir beantragen, Absatz 2 zu streichen 


Art. 48I Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 


t\Mi Absatz 1 und 3 sind wir einverstanden. 
Bei dem in Absatz 2 anvisierten Sachverhalt reicht es unseres Erachtens aus, wenn Rechtsge
schäfte gegenüber der Revisionsstelle offengelegt werden. Diese hat zu prüfen, ob die Inte
ressen der VE gesichert sind. 


• Wirbeantragen,AJ7S£i£?2 zu streichen 
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Art. 48) Verbot von Eigengeschäften 


Das Verbot von front/parallel/afterrunning ist richtig, diese Regelung ist unabdingbar. 


Art. 48k Abgabe von Vermögensvorteilen 


Mit der Abgabe sämtlicher Vermögensvorteile, die sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
der Vorsorgeinrichtung ergeben, sind wir selbstverständlich einverstanden. Ebenso unterstüt


zen wir die in Absatz 2 enthaltene Informationspfticht über Entschädigungen für die Vermitt


tungstätigkeit. 


Art. 481 Offenlegung 


Die hier statuierte Offenlegungspfllcht gegenüber der Revisionsstelle erachten wir als sehr 
weitgehend. Die grundsätzlichen Auflagen bezüglich Integrität und Loyalität der mit der Ge


schäftsführung, Verwaltung oder Vermögensverwaltung betrauten Personen sind in Art. 51b 
BVG enthalten. Wir erachteten es aber als wichtig, dass die Betroffenen Interessenbindungen, 
die die Unabhängigkeit beinträchtigen könnten, gegenüber dem Stiftungsrat offenlegen 
müssen (analog: Dritte, die in die Entscheidungsprozesse der PK einbezogen sind). Grundlage 
dafür müsste wiederum eine von der Oberaufsichtskommission erlassenen Weisung oder ein 
Standard sein. Auf diese Weise würden Problemfelder pröVeni/V und kostengünstiger erfasst. 


• Wir beantragen, Aüsallz] streichen und die Orientierungspflicht betreffend Interes


senbindungen gegenüber dem Stiftungsrat festzuhalten (evtl. via Weisung der Ober


aufsichtskommission). 


Art. 49 Führungsverantwortung und Aufgaben des obersten Führungsorgans 


Das oberste Organ bzw. der Stiftungsrat wird richtigerweise in Abs. 2 Bst. c beauftragt, die 
envähnten organisatorischen Massnahmen zur Loyalität und Integration umzusetzen. Unter


stützend erachten wir eine von der Oberaufsichtskommission erlassene Weisung oder einen 
Standard als notwenig. 


Anmerkung zum Inkrafttreten 
Mit dem Inkrafttreten derArtikel48f48l und 49a Abs. 2 per 1.7.2011 sind wir einverstanden. 
Allerdings dürfte es für die VE kaum möglich sein, ihre Réglemente und Verträge sowie ihre 
Organisation bis zum 31.12.2011 anzupassen. 


• Wir beantragen, die Anpassungsfrist für die Vorsorgeeinrichtungen bis Ende 2012 zu 
verlängern 
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3. Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 


Anlagestiftungen sind „Annex- oder Hilfseinrichtungen" der beruflichen Vorsorge. Ihr Zweck 
ist es, den Pensionskassen kollektive Anlagen zu ermöglichen. Via Anlagestiftungen werden 
einerseits die Anlagemöglichkeiten der Pensionskassen enweitert, anderseits ermöglicht die 
kollektive Ven/valtung und die Steuerbefreiung dieser Stiftungen eine kostengünstigere Ver-
mögensvenwaltung. Anlagestiftungen verwalten heute über 85 Mrd. Franken, sie sind damit 
ein wichtiger Bestandteil der beruflichen Vorsorge. 


Mit der Strukturreform ist für sie nun eine explizite gesetzliche Basis eingeführt worden, und 
der Verordnungsentwurf konkretisiert die Funktionen und den Spielraum der Anlagestiftun
gen. Es trifft zu, dass als Anleger in den Anlagestiftungen ausschliesslich Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge auftreten, die grundsätzlich auch über eine hohe Kompetenz in Anlage
entscheiden verfügen müssen. Da die Anlage von PK-Geldern in Anlagestiftungen aber auch 
eine Art „Arbeitsteilung" darstellt, welche die Pensionskassen entlasten sollen, ist es nötig, 
dass der Gesetzgeber Leitplanken in Bezug auf die Sicherheit der Anlagen In Anlagestiftun
gen vorgibt. 


Nach unserer Einschätzung erfüllt der Verordnungsentwurf diese Vorgaben in weiten Berei
chen, wenngleich einzelne Bestimmungen zu detailliert ausfallen. So scheint uns die in Art. 
17 Abs. 1 fixierte Vorprüfungspflicht sämtlicher Bestimmungen, welche der Stiftungsrat der 
Anlegerversammlung (Pensionskassen!) unterbreitet, sehr weit zu gehen. Als wichtig erachten 
wir, dass die im Entwurf enthaltenen Bestimmungen zur Kostenerfassung und -Darstellung 
(Art. 16), die Informationspflichten und -Rechte (Abschnitt 11) sowie die Vorgaben zur Buch
führung und Rechnungslegung (Abschnitt 12) nicht abgeschwächt werden. 


Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen schenken. 


Freundliche Grüsse 


Kaufmännischer Verband Schweiz 


lie. iur.Peter Kyburz lie. iiiyBarbara Gisi 
Generalsekretär Leiterin Angestelltenpolitik 
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www.arbeitgeber.ch / verband@arbeitgeber.ch 
HEGIBACHSTRASSE 47, 8032 ZÜRICH / TEL. +41 (0)44 421 17 17 / FAX +41 (0)44 421 17 18 
 


Zürich, 28. Februar 2011 RM/sm 


Vernehmlassung Strukturreform in der beruflichen Vorsorge – Verordnungsänderungen und 
neue Verordnung über Anlagestiftungen 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir danken Ihnen für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen Ihnen anbei 
unsere Bemerkungen zukommen. 


1. Zusammenfassung der Position des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes (SAV) 


Unsere Position lässt sich wie folgt zusammenfassen: 


− Die Verordnung darf die Handlungsspielräume, welche das Gesetz den Vorsorgeeinrichtun-
gen im Sinne einer freiheitlichen 2. Säule lässt, nicht weiter beschränken. Art. 35 Abs. 1, 46 
und 48f sind unter diesem Gesichtspunkt entsprechend zu korrigieren. 


− Die im Gesetz vorgesehene Rolle des obersten Führungsorgans und insbesondere die ge-
setzliche Aufgabenverteilung zwischen oberstem Organ und Revisionsstelle sind zu respek-
tieren. Art. 35 Abs. 2 und 48i sind unter diesem Gesichtspunkt entsprechend zu korrigieren. 


− Die Bestimmungen über die Vermögensverwaltung von Vorsorgegeldern sind besser auf 
bereits bestehende Regelungen der FINMA abzustimmen. 


− Im Rahmen der Aufsichtsverordnung ist insbesondere die Gebührenstruktur zu überprüfen. 
Dabei ist pro Vorsorgeeinrichtung ein Kostendach vorzusehen. 


− Der sehr kurz bevorstehende Inkraftsetzungszeitpunkt des 1. Juli 2011 verlangt aus Prakti-
kabilitätsgründen für einzelne Verordnungsbestimmungen nach Übergangsregelungen. 


Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 



http://www.arbeitgeber.ch
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2. Grundsätzliche Bemerkungen 


Die in die Vernehmlassung gegebenen Verordnungs-Entwürfe führen zu einer markanten zusätzlichen 
Regulierung der beruflichen Vorsorge, welche die Führung der Vorsorgeeinrichtungen komplizierter 
und teurer macht. Die als Folge einzelner «Betriebsunfälle» immer engmaschiger geknüpften Bestim-
mungen werden zudem für die Milizorgane, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, je länger je 
unübersichtlicher. 


Der SAV ist sich bewusst, dass dieser Regulierungsschub vom Gesetzgeber mit der «Strukturreform» 
weitgehend vorprogrammiert wurde. Wir vertreten aber mit Nachdruck die Auffassung, dass die Aus-
führungsbestimmungen der Verordnung im Geiste einer freiheitlichen 2. Säule zu formulieren sind und 
das Gesetz nicht noch verschärfen dürfen. Das gilt vor allem bei der Wahrnehmung von Delegations-
kompetenzen, die im übrigen – weil es sich um Eingriffe in die Gestaltungsfreiheit der Vorsorgeeinrich-
tungen handelt – im Gesetz klar verankert sein müssen. 


Als Anhänger einer sozialpartnerschaftlich geprägten beruflichen Vorsorge legt der SAV besonderen 
Wert darauf, dass die vom Gesetzgeber mit relativ hoher Autonomie und Verantwortung definierte 
Rolle des obersten Führungsorgans auch in der Verordnung respektiert wird. Einschränkende Verord-
nungsbestimmungen sind in diesem Punkte nur akzeptabel, sofern und soweit sie vom Gesetz ver-
langt werden, und eine Verwischung der gesetzlichen Aufgabenteilung zwischen dem obersten Füh-
rungsorgan und der Revisionsstelle ist abzulehnen. 


In seiner Vernehmlassung befasst sich der SAV prioritär mit den Vorschriften zur Governance und 
Transparenz. Da – wie gesagt – die klare Führungsverantwortung einer Vorsorgeeinrichtung auch 
nach der BVG-Revision beim obersten Organ liegt (ohne Zweckmässigkeitskontrolle durch die Revisi-
onsstelle!) und die Individualität einer jeden Einrichtung (Grösse, Versichertenstruktur etc.) weiterhin 
beachtet werden will, hat der SAV die Umsetzungsvorschriften insbesondere an diesen Grundsätzen 
und an demjenigen der Praktikabilität gemessen. Unter diesen Aspekten drängen sich verschiedene 
Korrekturen der vorgeschlagenen Verordnungsbestimmungen auf. 


Korrekturen bzw. Präzisierungen der Verordnungsentwürfe sind insbesondere im Bereich der Aufga-
ben der Revisionsstelle (Art. 35 BVV2: Zweckmässigkeitsprüfung und IKS), der Unabhängigkeit des 
Experten (Art. 40 Abs. 2), der Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan-
kungsreserven (Art. 46), der Vermögensverwaltungskosten (Art. 48), der Anforderungen an Ge-
schäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f), der Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 
48i) und der Offenlegung (Art. 48l) notwendig. 


Bis zum Inkrafttreten der Bestimmungen bleibt nicht mehr viel Zeit. Daher ist es wichtig, die dringend 
notwendigen Korrekturen zügig anzugehen. Zudem müssen die Regelungen für die Milizorgane ver-
ständlich und die Praxis umsetzbar sein. Der kurz bevorstehende Inkraftsetzungszeitpunkt verlangt 
aus Praktikabilitätsgründen für einzelne Verordnungsbestimmungen nach Übergangsregelungen. 


3. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen (Auswahl) 


3.1 BVV1 (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 


Da die Änderungsvorschläge zur BVV1 in Zusammenarbeit mit einer Begleitgruppe der Konferenz der 
kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden erarbeitet worden sind, ist dort seitens SAV weniger 
ein kritisches Auge auf die Umsetzungsvorschriften als vielmehr auf die Gebührenordnung angezeigt. 
Die aus der Strukturreform resultierenden Mehrkosten sind auf das Notwendige zu beschränken. 
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3.1.1 Art. 1 (Geltungsbereich) 


Einrichtungen der Säule 3a sind keine Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, sondern der gebunde-
nen Selbstvorsorge. Zudem unterstehen die gebundenen Vorsorgeeinrichtungen der Versicherer den 
Vorschriften gemäss VAG und damit der Aufsicht der FINMA. In der noch geltenden Verordnung steht 
in Art. 3 Abs. 4 BVV1 deshalb ausdrücklich der Hinweis, «das Bundesamt für Privatversicherungswe-
sen beaufsichtigt die Vorsorgeeinrichtungen, die dem VAG unterstehen». Dieser Art. 3 BVV1 «Auf-
sicht des Bundes» wurde ersatzlos gestrichen. Dabei wurde wohl übersehen, dass sich an der inhaltli-
chen Zuständigkeit der Versicherungsaufsicht für die Einrichtungen der Versicherer nichts geändert 
hat. Art. 3 Abs. 4 muss wegen des Übergangs der Versicherungsaufsicht vom Bundesamt für Privat-
versicherungswesen auf die FINMA deshalb zwar angepasst, darf aber nicht ersatzlos gestrichen 
werden. Bei einer Streichung würden die Versicherungen zwei unterschiedlichen Aufsichten unterste-
hen. Um dies zu verhindern muss einerseits Art. 1 angepasst werden. 


Antrag zu Art. 1: 


Diese Verordnung gilt für alle Vorsorgeeinrichtungen sowie Einrichtungen, die ihrem Zwecke nach der 
beruflichen und der gebundenen Selbstvorsorge dienen. 


Zudem muss ein Absatz 2 eingeführt werden, der den angepassten Wortlaut von Art. 3 Abs. 4 der 
gegenwärtigen Verordnung BVV1 übernimmt. 


Antrag zu Art. 1: Ergänzung eines Abs. 2: 


«Die FINMA beaufsichtigt die Vorsorgeeinrichtungen, die dem VAG unterstehen». 


3.1.2 Art. 3 (Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtungen) 


Dieser Artikel muss entsprechend den Bemerkungen zu Art. 1 angepasst werden. Um zu vermeiden, 
dass Unklarheiten zur Aufsicht über die von Versicherungsgesellschaften geführten Einrichtungen 
bestehen, darf nicht von Freizügigkeitseinrichtung oder Einrichtung der Säule 3a die Rede sein, son-
dern von Freizügigkeitsstiftungen oder Stiftungen der Säule 3a.  


Antrag: Ergänzung in Abs. 2 lit. b: 


... die Liste der nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen, sowie der Stiftungen, die ihrem Zwecke 
nach der beruflichen und der gebundenen Selbstvorsorge dienen. 


Antrag: Ergänzung in Abs. 3, letzter Satz: 


Jede Eintragung in der Liste muss zudem die Angabe enthalten, ob es sich bei der Einrichtung um 
eine rein überobligatorische Vorsorgeeinrichtung, eine Freizügigkeitsstiftung oder eine Stiftung der 
Säule 3a handelt. 


3.1.3 Art. 5 (Unabhängigkeit der Mitglieder der Oberaufsichtskommission) 


Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass man Unvereinbarkeitsklauseln im Sinne der Corporate Gover-
nance formuliert. Die in Art. 5 Abs. 1 lit. b und lit. c stipulierten Unvereinbarkeitsklauseln gehen jedoch 
sehr weit, wenn man bedenkt, dass die Mitglieder lediglich 20%-Pensen ausüben. Die in Abs. 1 lit. d 
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angeführte Aufzählung ist – mit Ausnahme der Angestellten einer Aufsichtsbehörde – unter dem Titel 
«Unabhängigkeit» so nicht zu rechtfertigen. 


Die 2. Säule lebt von Fachkräften, die auch im Alltag bzw. im Tagesgeschäft engagiert sind und die 
2. Säule nicht nur aus Optik «Lehre und Forschung» kennen. Aufgrund dieser Bestimmung besteht 
die Gefahr, dass zu wenig bzw. zu einseitig qualifizierte Personen zur Verfügung stehen. 


Anträge: 


Abs. 1 lit. b und c sind so zu überarbeiten, dass zwar die Unabhängigkeit gewährleistet bleibt, jedoch 
trotzdem aus diesem wichtigen Kreis von Fachkräften Personen wählbar bleiben. 


Abs. 1 lit. d ist auf Angestellte einer Aufsichtsbehörde zu beschränken. 


3.1.4 Art. 7 (Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden) 


Die neue Oberaufsicht wird gemäss dem geänderten Art 64a Abs. 1 lit. c BVG bei Vorliegen einer 
gesetzlichen Grundlage und nach Anhören der interessierten Kreise tätig. Sie wird damit nicht a priori 
eine aktivere Rolle einnehmen als dies die bisherige Oberaufsicht, das BSV, tat. 


Zwar unterstützt der SAV eine Aufteilung in einen fixen Sockelbetrag pro Vorsorgeeinrichtung und 
einen variablen Betrag pro versicherte Person, doch erscheinen die dadurch ausgewiesenen Gesamt-
kosten im Verhältnis zu denjenigen der kantonalen Direktaufsicht als überproportional. Hier ist ein 
realistisches Kostengerüst zu erarbeiten und der Aufbau der Oberaufsicht stufenweise an die Hand zu 
nehmen. 


Die massive Gebührenerhöhung gilt insbesondere auch für Versicherer, die neben den Kosten für die 
Oberaufsichtsbehörden auch noch Kosten für die regionale bzw. kantonale Aufsicht und für die Versi-
cherungsaufsicht FINMA zu tragen haben. Gemäss heutiger Regelung sind die Kosten für die BSV-
Aufsicht über die berufliche Vorsorge auf CHF 100'000.-- begrenzt. Ein solches Kostendach sollte 
deshalb auch in Zukunft gelten. Ansonsten stehen vor allem bei grossen Kassen die erbrachten Leis-
tungen in einem schlechten Verhältnis zu den Kosten. Zudem gilt für den Sicherheitsfonds und die 
Auffangeinrichtung, für welche die Oberaufsicht die eigentliche Aufsicht ausübt, ein Kostendach von 
CHF 125'000.-- . 


Antrag: Ergänzung in Art. 7 Absatz 1 durch eine lit. c: 


Die jährliche Aufsichtsabgabe pro beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtung beträgt maximal CHF 125'000.--. 


3.1.5 Art. 14 (Berichterstattung nach der Gründung) 


Der Begriff «Einrichtung der beruflichen Vorsorge» ist bis anhin nicht definiert. Deshalb sollte wie in 
Art. 48 BVG der Begriff «Vorsorgeeinrichtung» verwendet werden. 


Antrag: 


Die Aufsichtsbehörde kann der Vorsorgeeinrichtung in der Startphase … 
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3.1.6 Art. 15 (Vor der Gründung einzureichende Unterlagen) 


Es sollte klargestellt werden, dass dieser Abschnitt nicht für die Gründung konzerneigener «Gemein-
schaftsstiftungen» gilt, sondern nur für solche Vorsorgeeinrichtungen, die gemäss ihrem statutari-
schen Zweck grundsätzlich allen Arbeitnehmerfirmen offenstehen. Im erläuternden Bericht ist lediglich 
festgehalten, dass «Verbandseinrichtungen» nicht unter diesen Abschnitt fallen (vgl. aber Ziff. 22 
Abs. 3 der Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen für die Grün-
dung von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen [BBl 2005 S. 4233], wonach auch «Konzernein-
richtungen» vom Geltungsbereich ausgeschlossen sind). 


Antrag zur Begriffsdefinition (als eigener Gesetzesartikel oder als separater Absatz von Art. 15): 


Als Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Abschnitts gelten Vorsorgeeinrichtun-
gen, denen sich mehrere Arbeitgeber zur Durchführung der beruflichen Vorsorge anschliessen kön-
nen. Davon ausgenommen sind Verbandseinrichtungen und Vorsorgeeinrichtungen mit Arbeitgebern, 
die wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander verbunden sind (Konzerneinrichtungen). 


Ad Art. 15 lit. c Garantieerklärung (vgl. auch Art. 18) 


Im Unterschied zu den Banken bieten die schweizerischen Versicherer keine unwiderruflichen, nicht 
abtretbaren Garantien, sondern ausschliesslich Rückdeckungen an. Dies würde nämlich bedeuten, 
dass Leistungen auch dann erbracht werden müssten, wenn die andere Vertragspartei ihren Verpflich-
tungen nicht mehr nachkommt. Die Garantie muss deshalb so geregelt werden, dass die Garantiever-
pflichtung kündbar ist, wenn die Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. 


Antrag zu Art. 15 lit. c: 


... eine Garantieerklärung oder eine Rückdeckung einer von der FINMA zugelassenen oder als 
gleichwertig beaufsichtigt anerkannten Versicherungsgesellschaft. 


3.1.7 Art. 19 (Parität im obersten Organ) 


Es ist zu präzisieren, dass die Verpflichtung, in einer Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung ordent-
liche paritätische Wahlen durchzuführen nur bei registrierten Einrichtungen, d.h. im Obligatorium gilt. 
Ausschliesslich im Ausserobligatorium tätige Einrichtungen sind gemäss Art. 89bis Abs. 6 BVG davon 
ausdrücklich ausgenommen und damit von dieser Bestimmung nicht erfasst. 


Antrag: 


Sobald einer im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge tätigen Sammel- und Gemein-
schaftseinrichtung … 


3.1.8 Art. 20. Abs. 2 (Änderung der Geschäftstätigkeit) 


Die gesetzliche Abstützung dieses Artikels ist unklar. Zudem macht eine Meldung einer Zu- oder Ab-
nahme der Anschlüsse um 25% innert 12 Monaten z.B. bei neugegründeten Sammel- und Gemein-
schaftseinrichtungen wenig Sinn. Bei vier Anschlüssen entspricht jeder Neuzugang oder Abgang einer 
Zu- oder Abnahme um 25%. Im übrigen kann die Aufsicht eine Veränderung, welche die Existenz der 
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung aufs Spiel setzt, aus der jährlichen Berichterstattung ablesen. 
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Antrag: 


Streichen. 


3.2 BVV2 (Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) 


Der SAV erachtet es als richtig, wenn dem Bereich der Corporate Governance und der Loyalität in der 
Vermögensverwaltung verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Angesichts der hohen Vermögens-
werte in der beruflichen Vorsorge muss alles daran gesetzt werden, das Vertrauen in die berufliche 
Vorsorge zu stärken. Allerdings sind die Verordnungsbestimmungen hinsichtlich der Zuordnung der 
Verantwortlichkeiten teilweise unklar. Dies gilt namentlich für das Zusammenspiel zwischen Stiftungs-
rat, Experten und Revisionsstellen. 


Da – auch gemäss den neuen Gesetzesbestimmungen des BVG – die klare Führungsverantwortung 
einer Vorsorgeeinrichtung nach wie vor beim obersten Organ liegt (ohne Zweckmässigkeitskontrolle 
durch die Revisionsstelle!) und die Individualität einer jeden Einrichtung (Grösse, Versichertenstruktur 
etc.) weiterhin beachtet werden will, hat der SAV die Umsetzungsvorschriften insbesondere an diesen 
Grundsätzen und an demjenigen der Praktikabilität gemessen. Unter diesen Aspekten drängen sich 
einige Anpassungen auf. 


3.2.1 Art. 35 (Aufgaben) 


Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontrollsystems 
(IKS). Der aktienrechtliche Art. 728a OR ist auf Vorsorgeeinrichtungen nicht anwendbar, da die spezi-
algesetzlichen Bestimmungen des BVG vorgehen. Ein IKS gehört heute zwar zum «State oft he art», 
ist aber – wie erwähnt – gesetzlich nicht obligatorisch. Aus diesem Grund ist die Formulierung in 
Abs. 1 missverständlich und entsprechend zu präzisieren. 


Antrag zu Abs. 1: 


«…, dass der Grösse und Komplexität der Vorsorgeeinrichtung angemessene Kontrollinstrumente 
bestehen und angewendet werden.» 


Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, inhaltlich die Selbstangaben des obersten Organs zu 
prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Es ist dagegen Aufgabe des 
obersten Organs, im Verdachtsfall entsprechende Aufträge an die Revisionsstelle zu vergeben, was 
allerdings keiner Verordnungsbestimmung bedarf. 


Gemäss Art. 52c Abs. 1 lit. c BVG prüft die Revisionsstelle, ob die Vorkehren zur Sicherstellung der 
Loyalität in der Vermögensverwaltung getroffen wurden sowie ob die Einhaltung dieser Pflichten hin-
reichend kontrolliert wird. M.a.W. prüft die Kontrollstelle all dies nach Gesetz nicht inhaltlich, sondern 
sie prüft die Vorkehren und ob kontrolliert wird. 


Antrag zu Abs. 2: 


«Sie prüft stichprobenartig und risikoorientiert, ob die offengelegten Angaben nach Art. 48l Absätze 1 
und 2 inhaltlich korrekt sind gemacht und kontrolliert wurden. Dabei prüft sie insbesondere auch im 
Einzelfall die Selbstangaben des obersten Organs. Soweit dies zum Nachweis der Richtigkeit der 
Angaben erforderlich ist, müssen die betroffenen Personen ihre Vermögensverhältnisse offenlegen.» 
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3.2.2 Art. 40 (Unabhängigkeit) 


Die Bestimmungen zur Unvereinbarkeit sind teilweise unpräzis abgefasst. Dies gilt insbesondere für 
die Begriffe «enge Beziehung» (vgl. Abs. 2 lit. c) oder die «Übernahme eines Auftrags, der zu wirt-
schaftlicher Abhängigkeit führt» (vgl. Abs. 2 lit. e). 


Antrag: 


Die Bestimmungen zur Unabhängigkeit sind zu überarbeiten und auf das Notwendige zu beschrän-
ken. 


3.2.3 Art. 46 (Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungs-
reserven) 


Für eine solche Bestimmung fehlt es an der gesetzlichen Grundlage, da diesbezüglich keine Recht-
setzungsdelegation vorliegt. Gemäss Art. 65b BVG i.V.m. Art. 48e BVV2 ist die Vorsorgeeinrichtung 
verpflichtet, Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven aufzustellen. Das 
Bundesrecht enthält jedoch – mit Ausnahme von Art. 15 BVG – keine Vorschriften über die Höhe der 
Verzinsung der Altersguthaben. Diese Verzinsung festzulegen ist eine Führungsaufgabe des obersten 
Organs. 


Zudem ist der Deckungsgrad ein ungeeignetes Mass, da er – z.B. durch eine Erhöhung des techni-
schen Zinssatzes bzw. durch die Unterlassung einer notwendigen Senkung – leicht verbessert bzw. 
verändert werden kann. 


Schliesslich fehlt bei dieser Bestimmung der Hinweis darauf, dass die voll rückgedeckten Sammelein-
richtungen der Lebensversicherer von dieser Bestimmung ausgenommen sind. Da die der Aufsicht der 
FINMA unterstehenden Lebensversicherer jederzeit eine vollständige Deckung ihrer Vorsorgever-
pflichtungen garantieren müssen, macht eine derartige Regelung für sie keinen Sinn. 


Antrag: 


Diese Bestimmung ist ersatzlos zu streichen. 


3.2.4 Art. 48a Abs. 3 (Vermögensverwaltungskosten) 


Der SAV unterstützt zwar grundsätzlich die Absicht, bei den Vermögensverwaltungskosten mehr 
Transparenz zu erzielen. Die vorliegende Bestimmung ist jedoch nicht umsetzbar. So ist insbesondere 
der erwähnte Begriff «nicht exakt ausgewiesen» unpräzis. 


Zudem ist festzuhalten, dass es eine Führungsaufgabe des obersten Organs ist, das 
Preis-/Leistungsverhältnis eines Anlageproduktes (im Vordergrund steht in der Regel die Nettorendite) 
zu beurteilen und allenfalls gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarktseite mehr Kostentranspa-
renz zu fordern, sofern dies erwünscht ist. 


Antrag: 


Die Formulierung ist zu streichen. 
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3.2.5 Art. 48b und 48c (Information der Vorsorgewerke bzw. der Versicherten) 


Art. 48b Abs. 2: 


Zunächst ist festzuhalten, dass sich Art. 65a BVG nicht nur auf Sammeleinrichtungen der Versicherer 
bezieht, sondern auf alle Sammeleinrichtungen. Prämien und Überschüsse sind aber Begriffe, die nur 
auf die Sammeleinrichtungen der Versicherer zutreffen. Autonome Sammeleinrichtungen erheben 
Beiträge und gewähren Mehrverzinsungen. Die Bestimmung ist entsprechend anzupassen. 


Im Übrigen ist die Bestimmung, wonach alle Angaben auch auf das einzelne Vorsorgewerk hinunter-
gebrochen werden müssen, kostentreibend. Zumindest müsste bei den vielen Klein- und Kleinstan-
schlüssen eine schematische Darstellung erlaubt sein. Andernfalls wird die Kostenbelastung für diese 
Anschlüsse zu gross. 


Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Verwendung des Überschusses innerhalb des Vorsor-
gewerkes Sache der Verwaltungskommission oder des Kassenvorstandes des betreffenden Vorsor-
gewerkes (innerhalb der gesetzlichen Richtlinien) ist. 


Antrag:  


Abs. 1: Die Sammeleinrichtungen müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren: 


a. wie viele Beiträge oder Prämien, aufgegliedert … 


b. wie viele Beiträge oder Prämien … 


Abs. 2: Sie müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren: 


a. welche Überschüsse oder Mehrerträge sie insgesamt … 


b. wie diese innerhalb der Sammeleinrichtung … 


c. welcher Anteil der Mehrerträge oder Überschüsse … 


Art. 48c Abs. 2: 


Die Bestimmung, wonach die Informationen gemäss Art 48b BVV2 auf Anfrage den Versicherten 
schriftlich mitzuteilen sind, verursacht angesichts der grossen Zahl Versicherter pro Sammelstiftung 
einen enormen Aufwand. Dies gilt speziell unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die einzelnen 
Vorsorgewerke im Durchschnitt rund 7 Mitarbeiter umfassen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass es 
Sache des Stiftungsrats des Vorsorgewerkes ist, den Versicherten diese Informationen über die er ja 
von der Sammeleinrichtung in Kenntnis gesetzt wurde, mitzuteilen. 


Antrag: 


Streichen. 
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3.2.6 Art. 48f (Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung) 


Abs. 2 


Es ist richtig, dass die Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung definiert 
werden. Die gesetzlichen Vorschriften verlangen eine rechtliche Trennung zwischen Arbeitgeber und 
Vorsorgeeinrichtung. Dass jede Art von Tätigkeit der Arbeitgeberfirma (z.B. Vermögensverwaltungs-
auftrag etc.) – so implizit in den Erläuterungen zu den Verordnungsbestimmungen – unter den Begriff 
«intern» fallen soll, ist zu weitgehend. Es muss im Ermessen der Vorsorgeeinrichtung liegen können, 
ob sie einen – kündbaren – Vertrag mit der Arbeitgeberfirma eingehen will (und nicht umgekehrt!). 
Eine entsprechende Anpassung des Erläuterungstextes ist diesbezüglich notwendig. 


Ferner ist unklar, was mit dem Begriff «Arbeitgeberfirma» gemäss Erläuterungen gemeint ist. So ist 
insbesondere unklar, ob z.B. auch ein zu einem Konzern gehörendes Vermögensverwaltungunter-
nehmen gemeint ist. Eine entsprechende Klarstellung – auch im Verordnungstext – ist angezeigt. 


Antrag zu Abs. 2: 


Das oberste Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einer angeschlossenen Unterneh-
mung mit der Anlage und Verwaltung des Vorsorgevermögens betrauen, die dazu befähigt sind und 
die Anforderungen nach Artikel 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 


Abs. 3 


Anwendbares Vertragsrecht 


Es ist zu beachten, dass international ausgerichtete Unternehmen vor allem auch ihre Vorsorgelösung 
möglichst international gestalten wollen und daher nicht nur Vermögensverwaltungsverträge nach 
Schweizer Recht abschliessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle Ver-
mögensverwaltungsverträge nach Schweizer Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in keine ausländi-
schen Fonds und Beteiligungsgesellschaften investiert werden kann. Ein solches Verständnis wäre 
eine inakzeptable und unnötige Eingrenzung des Anlagespektrums von Vorsorgeeinrichtungen. Aus-
serdem wäre eine solche Bestimmung nicht gesetzeskonform. Dieser Passus im Verordnungstext ist 
daher zu streichen (zum Antrag vgl. unten). 


Aufsicht über unabhängige Vermögensverwalter 


Gemäss Art. 48f Abs. 3 dürfen nurmehr solche externen Personen oder Institutionen als Vermögens-
verwalter tätig sein, die direkt von der FINMA beaufsichtigt werden. Der SAV unterstützt grundsätzlich 
den Gedanken, dass Vermögensverwalter einer strengen Aufsicht zu unterstellen sind, um eine quali-
fizierte und professionelle Vermögensverwaltung sicherzustellen. Andererseits sollen auch nicht ohne 
Not die heutigen Wahlmöglichkeiten für eine Vorsorgeeinrichtung im Bereich der externen Vermö-
gensverwaltung eingeschränkt werden. Schliesslich ist eine allfällige Änderung in der Aufsicht so zu 
gestalten, dass sie praktikabel ist, m.a.W. auch umgesetzt werden kann. 


Die in Abs. 3 formulierte Auflage einer FINMA-Unterstellung führt im Bereich der sog. unabhängigen 
Vermögensverwalter zu ernsthaften Problemen. Damit würde per 1. Juli 2011 – also innert nur weni-
ger Monate (!) – einer grossen Zahl von Vermögensverwaltern, die schwergewichtig oder ausschliess-
lich in der Verwaltung von Vorsorgevermögen engagiert sind und ausgezeichnete Arbeit leistet, die 
Möglichkeit ihrer Tätigkeit entzogen. Eine solche Radikallösung ist jedoch weder aus Optik der Vor-
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sorgeeinrichtungen erwünscht noch aus Optik des Versichertenschutzes angezeigt. Insbesondere 
auch angebliche Skandale oder Schadenfälle im Zusammenhang mit unabhängigen Vermögensver-
waltern sind bei weitem nicht so häufig, wie dies seitens BSV als Hauptgrund für die Einführung einer 
solchen Regelung angegeben wurde, und zwingen daher zu keinem solch überstürzten und weitrei-
chenden Handeln. 


Die vorliegende Regelung schiesst zudem materiell am eigentlichen Ziel (und am Gesetzesauftrag) 
dieser Bestimmung, nämlich der Verbesserung von Qualität und Professionalität der Vermögensver-
waltung, vorbei. Die Beschränkung der Verwaltung von Vorsorgegeldern auf Unternehmen, welche 
dieses Geschäft nicht als Haupt- oder Kerntätigkeit betreiben, ist nicht erforderlich und auch nicht 
geeignet zu einer Verbesserung der Qualität und der Professionalität der Vermögensverwaltung in der 
beruflichen Vorsorge (nach heutiger, schweizerischer Finanzmarktgesetzgebung besteht keine Bewil-
ligungsmöglichkeit für Unternehmen, welche die Vermögensverwaltung von Vorsorgegeldern als allei-
niges, primäres oder hauptsächliches Geschäftsfeld betreiben wollen). Damit stellt sich die Frage, wie 
einem Interessenausgleich zwischen Wahlfreiheit der Vorsorgeeinrichtung in der externen Vergabe 
von Vermögensverwaltungsaufträgen und einem möglichst optimalen Schutz der Versichertengelder 
nachgekommen werden kann. 


Im Bereich der Finanzmarktgesetzgebung und mit Blick auf eine Erweiterung der FINMA-Aufsicht im 
Bereich der Vermögensverwaltung ist zurzeit vieles im Fluss. Insoweit greift die BVV2 einem noch 
nicht abgeschlossenen Prozess im aufsichtsrechtlichen Bereich vor. Dem vorerwähnten Interessen-
ausgleich würde nach Ansicht des SAV dann nachgekommen, wenn – im Sinne einer Übergangslö-
sung – die Aufsichtsfunktion formell bis zur endgültigen, beabsichtigten FINMA-Unterstellung durch 
die Selbstregulierungsorganisation (SRO) übernommen würde (obligatorische Mitgliedschaft des un-
abhängigen Vermögensverwalters). Im Rahmen der Übergangsbestimmungen zur BVV2 wäre dann 
ein entsprechend verzögertes Inkrafttreten der zur Diskussion gestellten Bestimmung unter Vorbehalt 
einer Unterstellung unter die SRO während der Übergangszeit zu normieren: 


Anträge (zu den Übergangsbestimmungen, insbesondere für Absatz 1, vgl. auch die Begründung un-
ter Ziff. 3.2.13): 


Art. 48f Abs. 3: 


3 Externe Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, wenn sie 
direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden oder einer gleich-
wertigen Aufsicht unterstehen und sichergestellt ist, dass sie die Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 
BVG erfüllen. 


III Übergangsbestimmungen zur Änderung vom ... 


1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihre Reglemente und Verträge sowie ihre Organisation 
unter Vorbehalt von Abs. 2 bis zum 31. Dezember 2012 den geänderten Artikeln 48f-48l und 49a Ab-
satz 2 anpassen. Die erstmalige Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt für das Rechnungs-
jahr 2012. 


2 Externe Personen oder Institutionen, welche nicht direkt von der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt sind, aber den Verhaltensregeln einer Branchenorganisation un-
terstehen, die von der FINMA als Mindeststandards anerkannt sind, dürfen bis zum 1. Juli 2014 als 
Vermögensverwalter für Vorsorgeeinrichtungen tätig sein. 
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3.2.7 Art. 48g (Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen) 


Der SAV ist mit der grundsätzlichen Stossrichtung dieses Artikels zwar einverstanden. Sprachlich 
allerdings sollte Absatz 1 mit dem Gesetzestext von Art. 51b Abs. 1 in Übereinstimmung gebracht 
werden. 


In Abs. 2 sind sowohl der Begriff «personelle Wechsel» wie auch «besondere Umstände» unklar und 
deshalb zu konkretisieren. Die unklare, zu weite Definition hat eine immense Zahl an Meldungen zur 
Folge und ist daher kaum umsetzbar. Mit Blick auf Abs. 2 verweisen wir zudem auf die Stellungnahme 
der Schweizerischen Bankiervereinigung in ihrer Vernehmlassungsantwort. Die Berücksichtigung ei-
ner FINMA-Unterstellung ist hier angezeigt. 


Anträge: 


Art. 48g Abs. 1:  


«Die Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen einer Vorsorgeeinrichtung erfolgt….» 


Art. 48g Abs. 2: 


«Personelle Wechsel von Verantwortlichen im obersten Organ …. Diese führt eine Prüfung der Integri-
tät und Loyalität durch, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Integrität und Loyalität der betref-
fenden Person vorliegen.» 


3.2.8 Art. 48h (Vermeidung von Interessenkonflikten) 


Abs. 1 


Der Begriff «in der Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung tätig», ist mit Blick auf die grossen Versiche-
rungsgesellschaften zu unpräzis gefasst, weil damit selbst niedrigere Chargen erfasst werden. 


Antrag: 


«Verantwortliche Personen, die im obersten Organ…» 


Abs. 2 


Die im Kommentar erwähnten Beweggründe sind zwar nachvollziehbar, doch sind die erwähnten Bei-
spiele von Dauerverträgen typischerweise keine solchen, sondern Verträge, die jederzeit mit einer 
normalen Kündigungsfrist aufgelöst werden können. Dies gilt insbesondere für Vermögensverwal-
tungsverträge, für Hypotheken oder Mietverträge. Absatz 2 ist deshalb überflüssig und zu streichen. 


Wir verweisen zudem auf die Ausführung der Schweizerischen Bankiervereinigung in ihrer Vernehm-
lassungsantwort. 


Antrag: 


Abs. 2 streichen. 







 


 


 


Seite 12 20110228 Vernehmlassung VO Strukturreform_RM_def 


Abs. 3 


Absatz 3 ist überflüssig, weil bereits im Gesetz (Art. 53e Abs. 3) festgehalten ist, dass ein Vertrag mit 
einer Versicherungsgesellschaft nach fünf Jahren ohne Nachteile für die Vorsorgeeinrichtung aufge-
löst werden kann. 


Antrag: 


Abs. 3 streichen. 


3.2.9 Art. 48i (Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden) 


Abs. 1 


Der Grundsatz der Einforderung von Konkurrenzofferten lässt sich nicht für alle Arten von Rechtsge-
schäften rechtfertigen. Damit ein Interessenkonflikt überhaupt vorliegt, ist der Umfang des Rechtsge-
schäftes massgebend. 


Antrag: 


1 Bei bedeutenden Rechtsgeschäften mit Nahestehenden… 


Abs. 2 


Die in Absatz 2 vorgesehene, Prüfung der Rechtsgeschäfte durch die Revisionsstelle auf deren 
Marktkonformität hin kommt einer Inhaltskontrolle gleich. Dies ist von Gesetzes wegen jedoch nicht 
Aufgabe der Revisionsstelle, weshalb der 2. Absatz zu streichen oder auf formelle Prüfung hin umzu-
formulieren ist. 


Denn die Regelung der Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im neuen Artikel 51c BVG ist ausrei-
chend. Danach müssen die von Vorsorgeeinrichtungen abgeschlossenen Rechtsgeschäfte ohnehin 
marktüblichen Bedingungen entsprechen und gegenüber der Revisionsstelle offen gelegt werden. 
Diese prüft, ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsorgeeinrichtung ge-
wahrt wurden. Eine darüber hinausgehende Regelung in der Verordnung ist deshalb überflüssig. 


Antrag: 


Absatz 2 streichen. 


Abs. 3 


Keine Bemerkungen. 


3.2.10 Art. 48j (Verbot von Eigengeschäften) 


Der SAV begrüsst grundsätzlich das Verbot des Front / Parallel und After Running als richtig und nö-
tig. Allerdings ist der Verordnungsartikel, unklar abgefasst. So ist der Begriff «unmittelbar danach an-
schliessenden Durchführung von gleich laufenden Eigengeschäften» zu unpräzis. Zudem ist der Un-
terschied zwischen lit. a und lit. b nicht klar bzw. lit. b aufgrund der grundsätzlichen Aussage in lit. a 
nicht notwendig. 
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Abs. 1 lit. b: 


Unpräzis gefasst sind insbesondere Art. 48j lit. b und lit. c. Es ist nachvollziehbar, dass Handeln in 
einem Titel oder in einer Anlage unzulässig ist, wenn der Vorsorgeeinrichtung aus diesem Handel ein 
Nachteil entstehen kann (Art 48j lit. b). Allerdings könnte man daraus ableiten, dass Handeln zulässig 
ist, wenn dieses zwar zu Gunsten des Handelnden ist, aber der Vorsorgeeinrichtung nicht schadet. 
Interpretiert man die Bestimmung aber so, dass jedes Handeln untersagt ist, solange die Vorsorgeein-
richtung einen Titel ebenfalls hält, da jedes Handeln auch zum Nachteil der Vorsorgeeinrichtung ge-
reichen könnte, so wäre selbst ein Halten oder Handeln in SMI-Titeln untersagt. 


Abs. 1 lit. c: 


Inhaltlich unklar ist auch diese Regelung. Der Erfolg einer Anlagetätigkeit steht nicht von vorneherein 
fest. Die Formulierung «ohne einen in deren wirtschaftlichen Interesse liegenden wirtschaftlichen 
Grund» ist deshalb unklar. Entscheidend ist, dass die Anlagetätigkeit nach einem klaren und von den 
zuständigen Instanzen der Vorsorgeeinrichtung abgesegneten Konzept erfolgt. 


Anträge: 


Streichen von Art 48j Abs. 1 lit. b und lit. c. 


3.2.11 Art. 48k (Abgabe von Vermögensvorteilen) 


Der SAV ist mit der Stossrichtung des Artikels einverstanden. Festzuhalten ist jedoch, dass volumen- 
und schadenabhängige Basisentschädigungen auch weiterhin zulässig sind und bloss zusätzli-
che nicht deklarierte volumen- und schadenabhängige Entschädigungen gemeint sind. 


Mit Blick auf einen möglichen Eventualvorschlag zu Abs. 1 verweisen wir auf die Vernehmlassungs-
antwort der Schweizerischen Bankiervereinigung. 


3.2.12 Art. 48l (Offenlegung) 


Abs. 2: 


Mit Blick auf eine Anpassung von Abs. 2 verweisen wir auf die Ausführungen in der Vernehmlas-
sungsantwort der Schweizerischen Bankiervereinigung. Die Berücksichtigung der FINMA-
Unterstellung ist hier angezeigt. 


3.2.13 III (Übergangsbestimmungen zur Änderung vom ...) 


Die Bestimmung sieht vor, dass die Vorsorgeeinrichtungen ihre Reglemente und Verträge bis zum 
31. Dezember 2011 anzupassen haben. Da die Verordnungsbestimmungen in ihrem definitiven Wort-
laut erst Mitte Jahr 2011 in Kraft treten, stünden den Vorsorgeeinrichtungen lediglich sechs Monate 
zur Verfügung, die Bestimmungen umzusetzen. Dies ist nicht praktikabel. Viele Vorsorgeeinrichtungen 
würden so in ein rechtswidriges Interregnum geschickt. Aus diesem Grund ist den Vorsorgeeinrichtun-
gen eine Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2012 zu gewähren. 


Im Weiteren kann es nicht angehen, dass sich die Prüfung, wie dies in den Erläuterungen vermerkt ist, 
bereits auf das Rechnungsjahr 2011 erstreckt. Dies würde nämlich bedeuten, dass die Vorsorgeein-
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richtungen bereits im Jahr 2011 nach einer Regelung arbeiten müssten, deren genaue Formulierung 
erst Mitte Jahr 2011 in Kraft tritt und deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt ist. 


Antrag (vgl. zur Begründung für Abs. 2 oben Ziff. 3.2.6): 


1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihre Reglemente und Verträge sowie ihre Organisation 
unter Vorbehalt von Abs. 2 bis zum 31. Dezember 2012 den geänderten Artikeln 48f-48l und 49a Ab-
satz 2 anpassen. Die erstmalige Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt für das Rechnungs-
jahr 2012. 


2 Externe Personen oder Institutionen, welche nicht direkt von der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt sind, aber den Verhaltensregeln einer Branchenorganisation un-
terstehen, die von der FINMA als Mindeststandards anerkannt sind, dürfen bis zum 1. Juli 2014 als 
Vermögensverwalter für Vorsorgeeinrichtungen tätig sein. 


3.2.14 IV (Inkrafttreten) 


Die Inkraftsetzung der Art. 48f – 48l und 49a Abs. 2 per 1. Juli 2011 ist grundsätzlich zu unterstützen. 
Es ist jedoch schlicht nicht praktikabel, dass alle Vorsorgeeinrichtungen ihre Reglemente und Verträge 
sowie Organisation innerhalb von sechs Monaten (1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2011) anpassen 
können (vgl. oben zu Ziff. 3.2.13). Eine entsprechende Übergangsfrist beantragt auch die Schweizeri-
sche Bankiervereinigung, da ansonsten die Bestimmungen nicht sorgfältig umgesetzt werden könn-
ten. Zudem sei auf die besondere Übergangsfrist für sog. externe Vermögensverwalter verwiesen (vgl. 
oben Ziff. 3.2.6 und Ziff. 3.2.13). 


3.3 ASV (Verordnung über die Anlagestiftungen) 


Der SAV hat sich mit diesen Bestimmungen nicht im Detail auseinandergesetzt und verweist diesbe-
züglich auf die Vernehmlassungsantwort der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen 
(KGAST). 


Wir bedanken uns nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme und stehen für allfällige Rückfra-
gen gerne zur Verfügung. 


Mit freundlichen Grüssen 


SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND 


   


Thomas Daum    Prof. Dr. Roland A. Müller 
Direktor     Mitglied der Geschäftsleitung 


Per E-mail an: barbara.brosi@bsv.admin.ch 
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